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BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE 

 
 

BEREITSCHAFTSNUMMERN 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
Argenbühl, Wangen, Isny und Leutkirch 
Sie erreichen ihren ärztlichen Bereitschaftsdienst 
von montags bis freitags ab 18 bis 8 Uhr des 
Folgetages und an Wochenenden und Feiertagen 
unter der einheitlichen Rufnummer: 
 

116 117 
 

Bereitschaftspraxis im Krankenhaus Wangen 
Ohne vorherige telefonische Anmeldung. 
Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag  
von 10 bis 16 Uhr. 
 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Die einheitliche Bereitschaftsdienstnummer ist ab 
sofort unter folgender Rufnummer an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu erreichen:  
 

0761 120 120 00 
 

 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Eisenharz 
 

Montag – Freitag 10:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag 16:00 – 18:00 Uhr 
Samstag 09:30 – 11:30 Uhr 
 

 

 

Das Amtsblatt können sie auch  

kostenlos digital lesen auf  

www.argenbuehl.de/amtsblatt 
 

Annahme von Altpapier und Karton 
 

 

am Samstag, 8. November 2025 
 

 

Nutzen Sie die Abgabemöglichkeit für das 
Altpapier, die die Gemeindeverwaltung in 
Zusammenarbeit mit den Argenbühler Vereinen 
anbietet:  
 

wo? Eglofs – bei der Turnhalle 
Eisenharz – beim Sportplatz 
Ratzenried – bei der Turnhalle 

was? • Papier 
• Karton 

wann? 9 bis 12 Uhr 
 

Alle anderen Wertstoffe bitten wir in die 
aufgestellten Sammelcontainer oder nach 
Göttlishofen zu geben. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an das Rathaus in Eisenharz,  
07566 9402-62.  
 

 

Öffnungszeiten Außenstellen  
November 2025 
 
Ratzenried:   06.11.2025 
Eglofs:    13.11.2025 
Christazhofen:  20.11.2025 
 
jeweils von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
 
!Vorherige Terminvereinbarung notwendig! 
 
         www.argenbuehl.de 

         buergeramt@argenbuehl.de  

         07566 9402-0 
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DURCHFÜHRUNG 
WINTERDIENST 
 
 
Der Winter steht vor der Tür. Deshalb werden die 
Straßenanlieger gebeten entlang der zu räumenden 
Strecken Schneestecken anzubringen!  
 
Zögern Sie deshalb nicht, diese so notwendigen 
Markierungen für den Räumdienst umgehend 
anzubringen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Strecken solange nicht 
geräumt werden, bis sie ordnungsgemäß ausgesteckt 
sind. Hierfür bitten wir um Verständnis. 
 
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie nochmals 
darum, Bäume, Hecken und Sträucher entlang den 
Straßen auszuschneiden bzw. auszuasten. 
 
Denken Sie bitte daran, dass Äste durch den 
Schneedruck oft in den Straßenbereich gedrückt 
werden. Unternehmern und auch der Gemeinde kann 
nicht zugemutet werden, Räumfahrzeuge auf Strecken 
einzusetzen, die diese Gefahren aufweisen. 
 
Für alle Schäden an den Räumfahrzeugen, die durch 
Bäume entstehen, die nicht auf die notwendige Höhe 
von 4,00 m und die ausreichende Weite ausgeastet 
sind, haben die Eigentümer aufzukommen. 
 
Teilweise stehen Zäune so nah am Straßenrand, dass 
eine ordnungsgemäße Räumung nicht möglich ist. Wir 
machen darauf aufmerksam, dass durch die 
Schneeräumung verursachte Schäden an solchen 
Zäunen nicht ersetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRASSEN- UND 
GEHWEGREINIGUNG 
 

Die Kehrmaschine kommt 
vom 03.11.2025 bis 05.11.2025 
 

Der Herbst hat seine Spuren hinterlassen. Die 
Kehrmaschine wurde bestellt, um die Ortschaften vom 
Laub und vom Dreck zu befreien. Der Einsatz erfolgt je 
nach Witterung!!! 
 

Damit die Reinigungsarbeiten durch die 
Straßenkehrmaschine möglichst effizient ausgeführt 
werden können, bitten wir alle Anlieger, die Gehwege 
zuvor vom Schmutz abzukehren und das Kehrgut so 
am Straßenrand zu deponieren, dass es von der 
Kehrmaschine aufgenommen werden kann. 
Gleichzeitig sollten parkende Fahrzeuge so abgestellt 
werden, dass die Kehrmaschine möglichst ungehindert 
durchkommen kann. 
 

Wir bitten um Beachtung! 
 

 

 
 

Bürgermeister-Sprechstunde 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

eine Bürgersprechstunde ist für mich ein 
wichtiges Instrument für direkten Bürgerkontakt 
und die Rückkopplung mit den Betroffenen von 
politischen und/oder verwaltungsseitigen 
Entscheidungen. Ich biete Ihnen aus diesem 
Grund die Möglichkeit direkt mit mir über 
Probleme, Wünsche und Sorgen zu sprechen.  
 

Die Bürgermeistersprechstunde in Eglofs 
findet nächsten Mittwoch, 05.11.2025 von  
17 – 18 Uhr im Rathaus in Eglofs statt. 
 

Wichtige Information:  
Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 
07566 9402-0 an und nennen kurz den Anlass 
Ihres Besuches. So kann ich mich ein wenig 
vorbereiten und Ihnen zuverlässige Auskunft 
geben. Sollten Sie an den festen Terminen 
verhindert sein, besteht selbstverständlich immer 
die Möglichkeit "außer der Reihe" einen 
Gesprächstermin zu vereinbaren. 
 

Herzliche Grüße 
Bürgermeister Roland Sauter 
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Satzung  

über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer 
(Hebesatzsatzung) 

 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des 
Gewerbesteuergesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Argenbühl am 22.10.2025 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 Steuererhebung 

(1) Die Gemeinde Argenbühl erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz Grundsteuer nach den 
Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg. 

 
(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von den stehenden 

Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Gemeinde Argenbühl und den Reisegewerbebetrieben mit 
Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Gemeinde Argenbühl. 

 
§ 2 Steuerhebesätze 

Die Hebesätze werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 515 v.H., 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 240 v.H., 

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. 
der Steuermessbeträge 

§ 3 Geltungsdauer 

Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2026. 
 

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge 

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden 
fällig 

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt; 
b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt. 

 
§ 5 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer vom 25.09.2024 außer Kraft. 
 
Argenbühl, den 22.10.2025 
 
Roland Sauter 
Bürgermeister 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
„Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses 
Gesetzes zu Stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 

verletzt worden sind, 
2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 

der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung nach 
Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen.“ 
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Bekanntmachung des  
Satzungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan 
"Kindergarten Eglofs" 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Argenbühl hat am 
16.11.2022 für das Gebiet "nördlich der 
Gemeinschaftsschule und westlich der Sportplätze 
bzw. des Feuerwehrhauses" den Bebauungsplan 
"Kindergarten Eglofs" in der Fassung vom 27.09.2022 
als Satzung beschlossen. Der räumliche 
Geltungsbereich ist im abgebildeten Lageplan 
dargestellt. Die externe Ausgleichsfläche befindet sich 
auf der Flst.-Nr. 842/2 (Teilfläche) der Gemarkung 
Eglofs. Hier handelt es sich um eine Fläche im Weiler 
Mühlhalden der Gemeinde Argenbühl. 

Dieser Bebauungsplan wird gem. § 10 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) durch diese 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. Ein 
Genehmigungsverfahren beim Landratsamt 
Ravensburg war nicht erforderlich, da der 
Bebauungsplan im so genannten Parallelverfahren 
(gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB) geändert worden ist. 

Der Bebauungsplan "Kindergarten Eglofs" – 
bestehend aus Planzeichnung, Satzung und 
Begründung – kann ab Veröffentlichung dieser 
Bekanntmachung im Rathaus der Gemeinde 
Argenbühl (Kirchstraße 9, 88260 Argenbühl-
Eisenharz), Zimmer 8, während der allgemeinen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. Jedermann kann 
den Bebauungsplan mit Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem 
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus 
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der 
Gemeinde Argenbühl einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen. 

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften des 
Baugesetzbuches beim Zustandekommen eines 
Bebauungsplanes unbeachtlich, wenn sie im Falle 
einer beachtlichen Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, im Falle einer beachtlichen 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes (§ 
214 Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen 
Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 Abs. 3 Satz 
2 BauGB) oder im Falle beachtlicher Fehler nach § 214 
Abs. 2a BauGB nicht schriftlich innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder die 
Mängel begründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 
BauGB). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und 
Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in 
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, wird 
hingewiesen. 

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) gelten Satzungen, die unter 
Verletzungen von Verfahrens- und Formvorschriften 
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr 
nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden sind. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 

Argenbühl, den 30.10.2025 
Roland Sauter, Bürgermeister 
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Öffentl. Bekanntmachung 
der Wirksamkeit der 
Änderung des 
Flächennutzungsplanes im 
Bereich des Bebauungsplanes 
"Kindergarten Eglofs" 
 

Das Landratsamt Ravensburg hat die von dem 
Gemeinderat der Gemeinde Argenbühl am 
16.11.2022 in öffentlicher Sitzung beschlossene 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 
Bebauungsplanes "Kindergarten Eglofs" mit Erlass 
vom 22.10.2025 Nr. BLP/0811/22/401-621.31-Ge auf 
Grund von § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt. Für den 
räumlichen Geltungsbereich der Änderung des 
Flächennutzungsplanes ist der Lageplan maßgebend. 

Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gem. § 6 
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit 
dieser Bekanntmachung wirksam. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes kann 
einschließlich der Begründung mit Umweltbericht bei 
der Gemeinde Argenbühl (Kirchstraße 9, 88260 
Argenbühl-Eisenharz), Zimmer 8, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 
Jedermann kann die Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit Begründung sowie die 
zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der 
Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt 
wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde, bei der Gemeinde Argenbühl 
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 215 Abs. 1 
BauGB eine beachtliche Verletzung der im § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
und/oder ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des 
Abwägungsvorgangs begründen soll, ist darzulegen 
(§ 215 Abs. 1 BauGB). 
 

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht: 

Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
gelten Flächennutzungspläne, die unter Verletzungen 
von Verfahrens- und Formvorschriften dieses 
Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung der Genehmigung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn  

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes verletzt worden sind, 

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder 
wenn vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO 
genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der 
Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich oder 
elektronisch geltend gemacht worden sind. 

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
 

Argenbühl, den 30.10.2025 
Roland Sauter, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wussten Sie schon, dass… 
 
 

…Sie Ihre Führerscheinangelegenheiten 
jetzt ganz einfach online erledigen können? 
 

Im Bürgerportal des Landkreises Ravensburg können 
Sie einen neuen Führerschein beantragen oder Ihren 
alten Führerschein umtauschen – bequem von 
zuhause aus und rund um die Uhr.  
Jetzt online unter: www.onlinedienste.rv.de 
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VERANSTALTUNGEN 

DER GEMEINDE ARGENBÜHL 

Stand: 27. Oktober 2025 

  

  

  

 

 

November 2025 
 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort Veranstalter 

Fr, 07.11. 19 Uhr Bürgerschießen 
Schützenheim 

Ratzenried 

Schützenverein 

Ratzenried 

Sa, 08.11. 19:30 Uhr Mitgliederversammlung 
Gerichtsstube 

Gasthaus Ochsen 

Heimatverein 

Ratzenried 

So, 09.11. 10 Uhr 
Kirchenpatrozinium mit 

Gemeindefeier 

Kirche St. Martin & 

Dorfstadel Eglofs 

Kirchengemeinde 

Eglofs 

Di, 11.11. 19 Uhr Bürgerschießen 
Schützenheim 

Ratzenried 

Schützenverein 

Ratzenried 

Mi, 12.11. 19 Uhr Bürgerschießen 
Schützenheim 

Ratzenried 

Schützenverein 

Ratzenried 

Do, 13.11. 19 Uhr 
Singen mit Nicola – Einfach 

jodeln 

Allgäu-Schwäbisches 

Musikmuseum Eglofs 
Benzbewegt 

Fr, 14.11. 19:30 Uhr 
Bilderreise in die Ratzenrieder 

Vergangenheit 
Josefshaus Ratzenried 

Heimatverein 

Ratzenried 

Sa, 15.11. 18 Uhr Laternenwanderung Eisenharz Landfrauen Eisenharz 

So, 16.11. 10 Uhr Volkstrauertag Kirche St. Benedikt 

Krieger- & 

Reservistenkamerad- 

schaft 

So, 16.11. 16 Uhr 
Kirchenkonzert „Der Mond ist 
aufgegangen“ Kirche Christazhofen 

Kath. 

Erwachsenenbildung 

SE Argenbühl 

Fr, 21.11. 19 Uhr Siegerehrung Bürgerschießen 
Schützenheim 

Ratzenried 

Schützenverein 

Ratzenried 

Fr, 28.11. 20 Uhr Unterhaltungsabend Turnhalle Eglofs MK Eglofs 

Sa, 29.11. 16 Uhr Kinder-Weihnachtswald Reute 1 Elke Krause 

Sa, 29.11. 20 Uhr Herbstkonzert Turnhalle Eisenharz MK Eisenharz 

  
 

 

 

 

 

CHRISTBAUMSPENDEN FÜR DIE ARGENBÜHLER DÖRFER 

 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

die Gemeinde Argenbühl sucht für die Dorfplätze noch Christbäume. 
 

Falls Sie einen Christbaum an die Gemeinde spenden möchten,  

melden Sie sich bitte bei Frau Boneberg, Telefon 07566 9402-36. 
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Pflegestützpunkt 
im Landkreis 
Ravensburg 
 

Außensprechstunde 
In Argenbühl ist monatlich im Bürgermeisteramt 
Eisenharz, Kirchstraße 9, 88260 Argenbühl im 2. OG 
eine Außensprechstunde des Pflegestützpunkts 
Landkreis Ravensburg mit Sabine Bracciale. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Beratung ist nicht 
wohnortgebunden. 
 

Die Außensprechstunde im November findet 
am Donnerstag, 20.11.2025 von 14 – 16 Uhr im 
Rathaus Eisenharz statt. 
 

Der Pflegestützpunkt ist eine zentrale Beratungsstelle, 
in der sich Bürgerinnen und Bürger über die 
Möglichkeit von Pflege und deren Finanzierung, sowie 
medizinische Versorgung und Sozialleistungen 
informieren können. Das Angebot richtet sich an 
Personen aller Altersklassen, vom Kind bis ins hohe 
Alter, die einen individuellen Beratungs- und 
Unterstützungsbedarf haben. Die Beratung ist 
kostenfrei und erfolgt neutral, unabhängig und 
vertraulich. 
 

Hilfesuchende können jederzeit auch außerhalb 
der Außensprechstunde Termine vereinbaren oder 
in Leutkirch anrufen bei Sabine Bracciale, 
s.bracciale@rv.de, 07561 98203501.  
Auch Hausbesuche sind möglich. 
 

 

Pressemitteilung 
 

Das Landwirtschaftsamt 
informiert: Fortbildung zur 
Pflanzenschutz-Sachkunde in Präsenz 
 

Jede/r Sachkundige im Pflanzenschutz ist dazu 
verpflichtet in einem Drei-Jahres-Zeitraum mindestens 
vier Stunden Fortbildung nachzuweisen. Das 
Landwirtschaftsamt des Landkreises Ravensburg 
bietet hierzu eine 4-stündige Präsenz-Veranstaltung 
an.  
 

Diese findet statt am Donnerstag, 13.11.2025 von 
10:00 bis ca. 15:30 Uhr Im Gasthof „Zur Post“ in 
88364 Wolfegg. 
 

Das Tagungsprogramm beinhaltet aktuelle Themen 
rund um den Pflanzenschutz im Grünland. 
Mitarbeitende des Landwirtschaftsamtes referieren zu 
folgenden Themen: Neuerungen der rechtlichen 
Vorgaben, neue Ansätze der 
Einzelpflanzenbekämpfung mittels Sensortechnik, 
aktuelle Produkte und Wirkstoffe zur 

Ampferbekämpfung sowie Grünlandverbesserung und 
bedarfsgerechte Düngung.  
Die Kosten für Essen und Getränke tragen die 
Teilnehmenden selbst. Die Teilnahme an der 
Veranstaltung ist kostenfrei. Zur Erstellung der 
Teilnahmebescheinigungen ist eine Anmeldung unter 
Angabe von Namen, Adresse und Geburtsdatum 
zwingend erforderlich. Anmeldungen werden bis 
Donnerstag, 06.11.2025 als E-Mail an la@rv.de oder 
per Telefon unter 0751/85-6010 angenommen. 
 

 

Deutsche Rentenversicherung 
Versichertenberatung 

 

Abhaltung von Sprechtagen in 
der Gemeinde Argenbühl 

 

• Rentenanträge/Flexirente  

  (4 Monate vorher) 
• Auskünfte zum Versicherungsverlauf 

• Wegfall Hinzuverdienstgrenze 

• Altersrenten / was ist zu beachten? 

• Hinterbliebenenrente 

• Kontenklärung / Ausbildung / Kinder? 

• Kindererziehungszeiten 

• Nachzahlung freiwilliger Beiträge? 

• Versicherungsfragen 

• Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen 

• Rentnerkrankenversicherung 
 

Datum:           Donnerstag, 13. November 2025 
Uhrzeit: 08:30 - 11:30 Uhr 
  13:30 - 18:00 Uhr 
 

Ort:  Rathaus Eisenharz  
  Zimmer Nr. 19, Obergeschoß 
 

Terminvereinbarung erforderlich unter  
07566 940219. 
 

Bitte bringen Sie zum vereinbarten Termin Ihre 
aktuellen Versicherungsunterlagen / Rentenaus-
kunft mit Versicherungsverlauf mit. Bei 
Rentenantrag bitte zusätzlich Bankver-bindung, 
Krankenkassenkarte, Familienbuch, Unterlagen 
Betriebsrente und evtl. Schwerbe-
hindertenausweis mitbringen. 
 

Ihre Versichertenberaterin 
Christine Rait 
 

Nächster Beratungstermin:  
Donnerstag, 11. Dezember 2025 
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Gemeinde Argenbühl 

 
Landkreis Ravensburg 

 

Aus der Arbeit des Gemeinderats 

Bericht über die Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 22. Oktober 2025  

 

Hinweis: Die ausführlichen Sitzungsvorlagen finden Sie in unserem Ratsinformationssystem 
www.argenbuehl.de/gemeinderat  

 

TOP 1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung    

In nichtöffentlicher Sitzung am 08.10.2025 wurden folgende nichtöffentliche Beschlüsse gefasst: 
1. Vergabe von Bauplätzen in Wohnbaugebieten 

a. Der Gemeinderat beschließt im Baugebiet „Freie Bauernstraße Teil 3“ die Vergabe von 4 Bauplätzen. 
b. Der Gemeinderat beschließt im Baugebiet „Brauereiwiese Erweiterung“ die Vergabe von 3 Bauplätzen. 
c. Der Gemeinderat beschließt im Baugebiet „Rummels“ die Vergabe des eines Bauplatzes. 

2. Vergabe eines Bauplatzes für Gewerbe im Mischgebiet "Rummels" 

a. Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Bauplatz Nr. 22 im Baugebiet Rummels in Eisenharz. 

 

TOP 2. Bauanträge     

Zu nachfolgenden Bauanträgen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt: 
a) Neubau Einfamilienhaus mit Carport und Garage auf dem Grundstück Razoweg 25 (Flst. 661/0 der Gemarkung 

Ratzenried). 
b) Verlängerung Baugenehmigung BA/2070/2007 zuletzt BA/2417/2022: Neubau einer Doppelgarage auf dem 

Grundstück Gottrazhofen-Gschwend 1 (Flst.779/2 der Gemarkung Christazhofen). 
c) Anbau einer Garage auf dem Grundstück Isnyer Straße 32 (Flst. 1287/0 der Gemarkung Eisenharz). 
d) Verlängerung zu BA/2693/2021 - Errichtung eines Gartenhauses mit Terrassenfläche, Aufstellung eines 

Gewächshauses sowie Nutzungsänderung des best. landw. Schuppens in privaten Hobbyraum inkl. 
Balkonanbau auf dem Grundstück Weißenhof 3 (Flst. 1153/0 der Gemarkung Eisenharz). 

e) Umbau Scheune zu einer 2. Wohneinheit: Aufbau einer Dachgaube, Sanierung Hauptdach, Einbau Aufzug auf 
dem Grundstück Brenner 2 (Flst. 1/6 der Gemarkung Eisenharz). 

f) Einbau einer 2. Wohneinheit in das neu errichtete Wohnhaus (Reihenendhaus Haus D), Anbau eines Balkons 
auf der Südseite auf dem Grundstück Lindauer-Stadtrecht-Straße 6/3 (Flst. 322/9 Flur 0 der Gemarkung 
Eglofs). 

g) Errichtung eines Wohnhauses mit 2 Wohneinheiten samt Carport und Nebenanlagen auf dem Grundstück 
Lindauer-Stadtrecht-Straße 21 (Flst. 844/0 Flur 0 der Gemarkung Eglofs). 

 

TOP 3. Gemeinschaftsschule Argenbühl 

- Bericht zum Schuljahr 2024/2025 und Ausblick laufendes Schuljahr 2025/2026  

Die Gemeinschaftsschule Argenbühl kann wieder auf ein sehr abwechslungsreiches und erfolgreiches Schuljahr 
zurückblicken. Rektorin Frau Stemmer und Konrektorin Frau Dempfle geben anhand einer Präsentation einen 
umfassenden Einblick in den Schulalltag, Schülerzahlen sowie in aktuelle Themen der Gemeinschaftsschule.  
 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Umfang der Berufspraktika an der GMS. 
Frau Dempfle erklärt, dass die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 und 9 jeweils ein einwöchiges 
Betriebspraktikum absolvieren. Darüber hinaus organisiert die Schule weitere berufsorientierende Maßnahmen, etwa 
Vorstellungsrunden, bei denen Eltern oder Verwandte ihre Berufe präsentieren. 
 
Auf die Nachfrage zum Einzugsgebiet der Lehrkräfte erklärt Frau Stemmer, dass einige Lehrkräfte von weiter herpendeln, 
unter anderem aus Friedrichshafen, Langenargen und Ravensburg. Die Schule sei erfreulicherweise als Dienststelle sehr 
attraktiv; Lehramtsstudenten, die ihr Praktikum an der GMS absolvieren, möchten i.d.R. auch ihr Referendariat dort 
machen. 
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Zum aktuell viel diskutierten Thema der Handynutzung an Schulen berichtet Frau Dempfle, dass die Gemeinschaftsschule 
dies schon immer sehr streng handhabe und die Nutzung grundsätzlich nicht erlaubt sei. In Pausen und auf den Toiletten 
wurde dies von den Schülern aber unterschiedlich konsequent eingehalten. Jetzt gibt es eine neue Regelung: Vor 
Unterrichtsbeginn geben alle Schülerinnen und Schüler ihre Handys ab, diese werden in einer Box im Klassenzimmer 
eingeschlossen und nach Unterrichtsende wieder ausgehändigt. Die Regelung muss noch durch die Schulkonferenz 
bestätigt werden, stößt bisher aber auch bei Elternabenden auf positive Resonanz. 
Frau Stemmer ergänzt, dass seit Einführung der Regelung spürbar mehr Ruhe im Schulalltag eingekehrt sei. 
 
Der Gemeinderat nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis. 
 

TOP 4. Grundschule Ratzenried:  

- Umbaumaßnahmen für die Fortführung als zweizügige Grundschule mit Ganztagsbereich 

- Weiteres Vorgehen    

In der Sitzung des Gemeinderats am 25.09.2024 wurde das Nutzungskonzept für die Fortführung als zweizügige 
Grundschule und die bauliche Umsetzung der Ganztagsbetreuung vorgestellt und beschlossen. Zwischenzeitlich 
wurden die Planungen vom Bauamt weiter ausgearbeitet und mit der Schulleitung abgestimmt. 
 
Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:  
Umbau der Räumlichkeiten zur Ganztagesbetreuung: 

In den ehemaligen Werkräumen wird der Fliesenboden ausgebaut und durch einen neuen Boden ersetzt. Vor Ort wird 
entschieden, ob auch der Estrich ausgebaut wird. Zudem wird eine neue Beleuchtung für die drei Räume eingebaut 
und die Räume neu gestrichen. Die bestehende Decke ist schon als Schallschutzdecke ausgeführt, hier besteht kein 
Änderungsbedarf. 
Einhausung Eingangsbereich: 

Um zu gewährleisten, dass die Kinder der Ganztagesbetreuung trockenen Fußes zur Toilette können, sollte der jetzige 
Eingangsbereich eingehaust werden.  
Version 1: 
Eine zusätzliche Pfosten-Riegelverglasung am jetzigen Eingang der Schule. Die Eingangstüre sollte unter dem Überbau 
liegen. Vor der Eingangstür haben wir noch ca. 1,90 m Platz für einen Sauberläufer. 
Version 2: 
Eine zusätzliche Pfosten-Riegelverglasung am jetzigen Eingangsbereich der Schule. Die neue Eingangstüre soll in die 
bestehende Riegelverglasung Richtung Pausenhof eingebaut werden. Der Vorteil dieser Variante ist, dass die Türe in 
einen Windfang geht, dadurch kommt es zu keinen Temperaturschwankungen im Foyer der Schule. 
Arbeiten im Schulgebäude: 

• Einbau einer Bibliothek in das Foyer der Schule 
• Einbau Umkleide für das Küchenpersonal 
• Einbau neuer Zugang zur Anlieferung Mittagessen und Lagerraum 
• Malerarbeiten im Bestand 

Geplanter Zeitlicher Ablauf: 

• Beginn Umbau Ganztagesbetreuung ab 01.04.2026 
• Einhausung Eingang Anfang 2026 
• Einbau Bibliothek Ende 2025 
• Umkleide, Lager und Malerarbeiten im Bestand werden in enger Abstimmung mit der Schulleitung im 

laufenden Betrieb der Schule im laufenden Schuljahr 2025/2026 stattfinden. 
Kostenschätzung Umbau und Sanierung der Grundschule Ratzenried: 

Umbau zur Ganztagesbetreuung 180.000,00  € 
Einhausung Eingang V1 65.000,00  € 

Einhausung Eingang V2 75.000,00  € 

Arbeiten im Schulgebäude (a.-d.) 91.000,00  € 
Summe brutto V1 336.000,00 € 

Summe brutto V2 346.000,00 € 

 
Andreas Puszti stellt die geplanten Umbaumaßnahmen anhand einer Präsentation vor. 
Bürgermeister Roland Sauter ergänzt, dass für die Maßnahmen ein Förderantrag gestellt wurde, die Mittel derzeit jedoch 
überzeichnet sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Ein Beginn der Bauarbeiten sei aber förderunschädlich.  
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Im Anschluss greift Bürgermeister Roland Sauter die vorgestellten Varianten für die Einhausung des Eingangsbereichs 
auf und bittet das Gremium um Beratung. 
Die Räte sprechen sich für Variante 1 aus, da sie den kürzesten Weg bietet und durch den bestehenden Überbau 
zusätzlich einen kleinen überdachten Eingangsbereich mit Witterungsschutz schafft. 
 

Ein Gemeinderat macht für den Eingangsbereich einen Vorschlag für Variante 3: Variante 1 mit Ergänzung einer 
zusätzlichen seitlichen Türe, um einen weiteren barrierefreien Zugang, neben dem oben im Hauptgebäude, zu 
schaffen. Er fragt nach, ob dies kostentechnisch abbildbar wäre. 
Andreas Puszti schätzt die Kosten für eine zusätzliche doppelflügelige Tür auf etwa 5.000–6.000 €. Die Verwaltung 
schlägt als Alternative eine einflügelige Tür mit Außenöffnung vor, da diese einen geringeren baulichen Eingriff und 
niedrigere Kosten mit sich bringt. Aus dem Gremium wird Zustimmung signalisiert. Die Verwaltung wird die Planungen 
entsprechend abändern. 
 

Weiter merkt ein Gemeinderat an, dass die geplante Schließanlage verworfen wurde, da die Schulleitung kein 
verschlossenes Schulhaus wünsche. Das Thema „Amokalarm“ sei derzeit an allen Grundschulen relevant. In Ratzenried 
ist ein klassischer Amokalarm über die Akustikanlage aufgrund bestehender Haustechnik nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten realisierbar, weshalb nun eine „kleine Lösung“ umgesetzt werde. Er möchte darauf aufmerksam machen, dass 
das Thema bei der Planung des Neubaus der Grundschule Eisenharz entsprechend berücksichtigt werde. 
Zur Erläuterung der „kleinen Lösung“ erklärt Andreas Puszti, dass sich um eine App-Lösung handele. Alle 
Klassenzimmer sind ohnehin mit Tablets ausgestattet, über diese App laufe dann auch die Alarmierung, aber auch die 
Kommunikation zwischen den Klassenräumen sei darüber gewährleistet. 
 

Vor der Beschlussfassung wird der Beschlussvorschlag um die „Variante 1 zzgl. Tür“ ergänzt. 
 

Einstimmig ergeht folgender Beschluss:  
1. Den vorgestellten baulichen Maßnahmen (Variante 1 zzgl. Tür) für die Fortführung der Grundschule Ratzenried als 

zweizügige Grundschule mit Ganztagesbereich sowie der Kostenschätzung wird zugestimmt.  
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen auszuschreiben und bis zu Beginn des Schuljahres 2026/2027 

umzusetzen.  

 

TOP 5. Konzept für die Ganztagesbetreuung in Argenbühl ab dem Schuljahr 2026/2027 

- Weiteres Vorgehen     

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Kinder der ersten Klasse nach dem Ganztagesförderungsgesetz (GaFöG) einen 
Anspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung. Diesen Anspruch kann die Gemeinde Argenbühl derzeit nicht 
erfüllen. 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, ein neues Konzept für die Ganztagesbetreuung in Argenbühl ab dem Schuljahr 
2026/2027 zu entwickeln. 
Über das Förderprogramm „Ganztag in Bildungskommunen – Kommunale Koordination für Ganztagesbildung“ 
bekommt die Gemeinde Argenbühl ab 01.09.2025 für die Koordination des Ausbaus des bestehenden 
Betreuungsangebots an den Grundschulen in Argenbühl eine Personalstelle (50 %) gefördert. Die Fördermittel 
stammen aus dem Bundeshaushalt sowie aus dem Europäischen Sozialfond Plus der Europäischen Union. 
Dadurch bekommen wir die Möglichkeit das Konzept für die Ganztagesbetreuung in Argenbühl umfassend mit allen 
wichtigen Akteuren (Betreuungskräfte, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Eltern) zu entwickeln.  
Beraten werden wir hierbei von der Regionalen Entwicklungsagentur für kommunales Bildungsmanagement Bayern 
(Regionalbüro Süd). 
 

Katrin Hengge stellt das geplante Vorgehen für das Konzept Ganztagesbetreuung vor. 
Bürgermeister Roland Sauter hebt vor, dass man sich über die Förderung der Koordinationsstelle sehr freue, der 
Förderantrag mit Abwicklung, Nachweise etc. jedoch sehr aufwendig seien. Bzgl. der Finanzierung der Ganztages-
betreuung informiert Bürgermeister Roland Sauter über Gespräche zwischen dem Land Baden-Württemberg und den 
Kommunen, in denen sich abzeichne, dass das Land die Kommunen bei der Finanzierung in Teilen unterstützen wird. 
 

Einstimmig ergeht folgender Beschluss:  
Der Gemeinderat stimmt dem in der Sitzung vorgestellten weiteren Vorgehen zu. 
Folgende Gemeinderäte nehmen am 15.11.2025 am Workshop teil: 

- Johannes Gletter 
- Marianne Nägele  
- Andras Loritz 
- Nico Riether 
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TOP 6. Kindergarten Christazhofen - Darstellung Alternativen 

- Sanierung und Erweiterung am bestehenden Standort 

- Umnutzung der bisherigen Grundschule Christazhofen für den Kindergarten 

- Weiteres Vorgehen   

Die räumliche Situation im Kindergarten Arche Noah in Christazhofen ist unzureichend und beeinträchtigt damit den 
Kindergartenalltag. Insbesondere fehlt es an Ausweichräumen mit spezifischer Bildungsfunktion, einem Ruheraum für 
die Ganztagesbetreuung sowie einem Personalraum für Besprechungen und Pausen. Zudem wäre eine Erweiterung 
des Essensbereichs sowie die Anpassung der räumlich begrenzten dritten Gruppe auf eine reguläre Regelgruppe mit 
25 Kindern wünschenswert. Zur aktuellen Situation des Kindergartens Christazhofen und der möglichen 
Lösungsansätze wird auf die Kindergartenbedarfsplanung 2025/2026 verwiesen.   
Der Ansatz einer baulichen Erweiterung der Grundfläche in Richtung Lärchenweg entlang des Leitungsbüros und 
Gruppenraums wäre möglich. Hierfür müssten die bestehende Garage sowie die Trafostation der Netze BW weichen. 
Da die bestehende Trafostation erheblichen Sanierungsbedarf aufweist, plant die Netze BW von sich aus bereits eine 
Verlegung der Station.  
Von der Verwaltung ist ein Vorschlag zur Erweiterung des Kindergartens Christazhofen mit Grobkostenschätzung 
ausgearbeitet worden. Diese Planung ist mit der Kindergartenleitung und Herrn Wolfgang Dietz, Fachberater vom 
Landesverband katholischer Kindertagesstätten, abgestimmt und wird in der Sitzung ausführlich vorgestellt. Eine 
alternative Lösung zur Erweiterung des Bestandsgebäudes stellt ein Umzug des Kindergartens in die Räumlichkeiten 
der Grundschule Christazhofen dar. Verwaltung und Kindergartenleitung haben gemeinsam mit Herrn Dietz die 
Räumlichkeiten besichtigt. Nach Aussage des Fachberaters vom Landesverband katholischer Kindertagesstätten eignet 
sich die Grundschule grundsätzlich sehr gut auch für die Nutzung als Kindergarten. Die vorhandenen Räume könnten 
ohne größere bauliche Anpassungen für den Kindergarten genutzt werden. Durch die bestehende Raumstruktur sind 
ausreichend Ausweichräume mit spezifischer Bildungsfunktion sowie Ruheräume vorhanden. Zudem könnte der 
bestehende, ursprünglich zur Mehrzwecknutzung angedachte, Raum im Hanggeschoss als Bewegungsraum genutzt 
werden. Unabhängig davon bietet die benachbarte und überdacht erreichbare Turnhalle weitere bedeutende Vorteile 
im Kindergartenalltag.  
 
Baulich notwendige Maßnahmen im Gebäude sind im Einzelnen:  

• Umbau der WC-Anlagen auf Kindergartenbedarf 
• Zusätzliche Geländer an den Treppen 
• Netz als Absturzsicherung im oberen Geschoss 
• Malerarbeiten 
• Stufen in der Großen Halle mit Kugelgarn belegen (Absturzsicherung und Schallschutz) 
• Diverse Schallschutzmaßnahmen an den Wänden und Decken 

 
Ein größerer Umgestaltungsbedarf besteht im Außenbereich: die angrenzende Wiese mit ehemaligem Schulgarten 
könnte als Spielgarten für den Kindergarten umgestaltet werden, während der gepflasterte Schulhof und die große 
Sitzanlage aus Betonstufen besser gegliedert und auch für Veranstaltungen aufgewertet und somit in seiner Funktion 
auch für die Dorfgemeinschaft mindestens erhalten werden. Auch diese Planung wird in der Sitzung ausführlich 
vorgestellt werden.  
 
Für die beiden Varianten wurden folgende Kostenschätzungen ausgearbeitet:  
Kostenschätzung Umbau und Anbau Kindergarten Arche Noah: 

Gebäude Anbau West und Ost  355.000,00 € 
Haustechnik, Rückbauten, Außenanlage 62.000,00 € 
Summe netto 417.000,00 € 
Summe brutto 496.230,00 € 

 
Kostenschätzung bauliche Anpassung und Außenanlage Grundschule: 

Bauliche Anpassungen 30.000,00 € 
Anpassung WC Anlagen 45.000,00 € 
Außenanlage  308.000,00 € 
Summe netto 383.000,00 € 
Summe brutto 455.770,00 € 
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Aus Sicht der Verwaltung weist ein Umzug des Kindergartens in die Grundschule deutliche Vorteile auf. Der sich aus 
den aktuellen Ansprüchen ergebende Raumbedarf wird auch durch umfangreiche Erweiterungen am bestehenden 
Standort nicht in diesem Maße abgedeckt werden können, wie dies durch einen Umzug in das bestehende 
Grundschulgebäude möglich ist. Dies ergibt sich allein schon daraus, dass das gesamte Grundschulgebäude auch sehr 
gut für die Nutzung als Kindergarten geeignet ist. Somit sind die Kosten für die erforderlichen baulichen Maßnahmen 
am Gebäude vergleichsweise gering. Auch ein zukünftiger erhöhter Raumbedarf des Kindergartens durch veränderte 
Konzepte oder Kinderzahlen könnte im bestehenden Schulgebäude abgebildet werden.  
Unabhängig davon kann aus Verwaltungssicht das bisherige Kindergartenareal attraktiv nachgenutzt werden. 
Aufgrund seiner Lage bietet sich eine Nutzung des Grundstücks zur Wohnnutzung an. Das Grundstück liegt im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans „Christazhofen-Nord“. Aufgrund der beabsichtigten Änderungen des Baurechts 
im Rahmen des sogenannten „Bauturbos“ ist momentan offen, ob für eine wohnbauliche Nutzung des Grundstücks 
der Bebauungsplan geändert werden muss oder nicht.  
 
Weiteres Vorgehen: 

Im Hinblick auf die Umgestaltung des Außenbereichs und die damit verbundenen Änderungen für den Innenhof ist 
vorgesehen, den Christazhofener Vereinen die vorliegende Planung vorzustellen. Danach ist in der nächsten Sitzung 
des Gemeinderats voraussichtlich am 12.11.2025 die Entscheidung vorgesehen.   
 

Beratung: 

Bürgermeister Roland Sauter führt kurz in das Thema ein und begrüßt Landschaftsarchitektin Sylvia Brack sowie die 
Kindergartenleitung Frau Joser-Steigmiller ganz herzlich zur Sitzung. 
 
Andreas Puszti stellt anhand einer Präsentation die beiden Planungsalternativen vor: Erweiterung des bestehenden 
Kindergartens und Umzug in die Räumlichkeiten der Grundschule Christazhofen. 
Frau Joser-Steigmiller schildert aus dem Kindergartenalltag und hebt den dringenden Raumbedarf hervor. Es fehlen 
Schlafmöglichkeiten für Kinder, Räume für Kleingruppenangebote, ein Pausenraum für das Personal sowie ein 
Besprechungsraum für interne Gespräche und Elterngespräche. Die derzeitige Raumorganisation sei sehr 
herausfordernd – es müsse häufig umgeräumt und doppelt genutzt werden. 
Anschließend präsentiert Frau Brack die Planungen für die Neugestaltung der Außenanlage des Schulhofs Christazhofen. 
Für das weitere Vorgehen ist nun geplant, dass die Verwaltung bzgl. der Außenanlagengestaltung mit den Vereinen in 
Gespräche geht und die Anforderungen und Wünsche herausarbeitet. In der nächsten Sitzung am 12.11. oder in der 
Sitzung am 03.12.2025 soll dann die Beschlussfassung erfolgen. 
 
Bürgermeister Roland Sauter fasst zusammen: Der Kindergarten hat zusätzlichen räumlichen Bedarf. Zur Diskussion 
stehen zwei Varianten – die Erweiterung am bisherigen Standort oder der Umzug in die bald leerstehende Grundschule. 
Die Grundschule biete ausreichend Flächen, auch mit Blick auf langfristige Entwicklungen. Die Planungen seien eng mit 
der Kindergartenleitung abgestimmt. Auch Herr Dietz, Fachberater des Landesverbands Katholischer Kindertagesstätten, 
sei eingebunden gewesen und habe die Grundschulräumlichkeiten als sehr gut geeignet beurteilt. 
Der Außenbereich an der Grundschule stelle eine gewisse Herausforderung dar, wichtig sei, dass diese Doppelnutzung 
weiterhin möglich bleibt. Nach Meinung der Verwaltung werde mit der Neugestaltung der Außenbereich sowohl 
funktional als auch optisch deutlich aufgewertet, sodass die Bedürfnisse des Kindergartens wie auch der 
Dorfgemeinschaft berücksichtigt würden. Aus Sicht der Verwaltung sei die Lösung in der Grundschule die nachhaltigere 
und zukunftsfähigere Variante. 
 
Ein Gemeinderat berichtet, dass ihm gegenüber von einigen Bürgern der Erhalt des bestehenden Kindergartens stark 
betont wurde. Vorgeschlagen wurde, die Ü3-Betreuung in die Grundschule zu verlagern und das bisherige Gebäude 
künftig für eine U3-Gruppe zu nutzen. Damit habe man eine Nachnutzung und gleichzeitig Erhaltung des Gebäudes für 
die Kinderbetreuung. 
 
Elena Marka erklärt, dass sich die Kooperation mit dem Kindergarten Ratzenried bei der Krippenbetreuung sehr bewährt 
habe. Dort sind zwei Krippengruppen eingerichtet, von denen eine derzeit nicht nur wegen personeller Situation, 
sondern auch aufgrund geringer Nachfrage nicht geöffnet sei. Auch von den Eltern aus Christazhofen wurde das 
Krippenangebot in Ratzenried immer gut angenommen. Auf Gesamtgemeindegebiet gesehen habe man ausreichend 
Krippenplätze, auch in Eisenharz ist nur eine von zwei Krippengruppen voll belegt. Darüber hinaus wurde in der letzten 
Bedarfsplanung betont festgehalten, dass die Krippe kein Thema in Christazhofen sei, sondern in Christazhofen der 
Fokus auf der räumlichen Erweiterung für Pädagogik und Personal liegen solle. 
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Frau Joser-Steigmilller bestätigt diese Einschätzung und betont, dass es derzeit wichtig sei, das vorhandene Personal zu 
halten und die Rahmenbedingungen zu verbessern. 
Bürgermeister Roland Sauter führt zu diesem Vorschlag folgendes aus: Eine räumliche Trennung von Ü3 und U3-
Gruppen bereitet erfahrungsgemäß in der betrieblichen Praxis Schwierigkeiten. Die Grundschulräume böten ausreichend 
Platz für zukünftige Entwicklungen, sodass auch weitere Entwicklungen an diesem Standort nicht ausgeschlossen sind.  
 Das bisherige Gebäude aus reinem Erhaltungsinteresse mit Vorwand der Krippenbetreuung weiterzuführen, sei 
wirtschaftlich nicht vertretbar. 
Hans-Peter Hege ergänzt, dass der Bewegungsraum im Grundschulgebäude problemlos als vierte Gruppe genutzt 
werden könne. Auch im Dachgeschoss bestehe noch weiteres Entwicklungspotenzial. 
 
Eine Gemeinderätin freut sich, dass das Schulgebäude mit dem Kindergarten als Nachnutzung wieder mit Kindern belebt 
wird. Sie sieht darin eine deutlich sinnvollere Nachnutzung als etwa Büroräume. Zudem freue sie sich über die 
verbesserten Arbeitsbedingungen für das pädagogische Personal. 
Sie stellt die Frage, wie der alte Kindergarten bei der Variante nachgenutzt werden soll. 
Als Kritikpunkt äußert sie, dass das Thema Umzug Kindergarten in die Grundschule vor einem Jahr in der 
Schulentwicklungsplanung nebensächlich erwähnt und dann nie wieder thematisiert wurde. Jetzt kommt diese 
Vorgehensweise plötzlich wieder auf die Tagesordnung. 
Bürgermeister Roland Sauter entgegnet, dass diese Variante auch im Frühjahr in der Bedarfsplanung bereits offen 
kommuniziert und festgehalten wurde. 
Zur möglichen Nachnutzung des bestehenden Kindergartengebäudes führt Hans-Peter Hege aus, dass sich das Gebäude 
mitten im Wohngebiet befinde und sich eine Wohnnutzung anbiete. Aufgrund des Alters wäre ein Abriss und Zuführung 
der Wohnnutzung sinnvoll. 
Der Bebauungsplan sehe aktuell eine Kindergartennutzung vor, könne aber entweder geändert oder über die neue 
„Bauturbo“-Regelung abweichend genutzt werden, sofern der Gemeinderat zustimmt und die Maßnahme der 
Wohnraumschaffung dient. 
Er verweist auf die Beratungen der letzten Sitzung, in der der Wunsch nach verdichtetem Wohnen thematisiert wurde – 
etwa in Form eines Mehrfamilien- oder Doppelhauses in zentraler Lage. Hierfür würde sich das Grundstück sehr anbieten. 
 
Ein Gemeinderat äußert Bedenken zu den hohen Kosten der Außenanlage und stellt Fragen zur Übersichtlichkeit im 
Hinblick auf die Aufsichtspflicht. 
Frau Joser-Steigmiller erklärt, dass vor der Holzbrücke zum hinteren Schulgarten ein Gartentor vorgesehen sei, sodass 
der Bereich nur bei ausreichender Personaldecke geöffnet werde. 
Bürgermeister Roland Sauter betont, dass eine ansprechende Gestaltung des Außenbereichs eine lohnende Investition 
sei, die auch die Akzeptanz für diese Lösung fördert. Im Kostenvergleich sehe die Verwaltung in der Schulvariante 
geringere Risiken als bei der Sanierung des bestehenden Kindergartens. 
 
Ein Gemeinderat lobt die gute Ausarbeitung beider Planungen, was angesichts der Emotionalität des Themas wichtig 
sei. Er erkundigt sich nach der Einschätzung der Kindergartenleitung zur gemeinsamen Nutzung von Kindergarten und 
Dritten. 
Frau Joser-Steigmiller betont, dass eine gute Abstimmung und Kommunikation notwendig sei, sie sich die gemeinsame 
Nutzung aber gut vorstellen könne. 
 
Sarah Schmidberger erläutert, dass Fördermittel im Kindergartenbereich in der Regel nur für die Schaffung neuer 
Gruppen vorgesehen seien, was hier nicht zutreffe. Man prüfe jedoch, ob eine Förderung für die Innenhofgestaltung als 
gemeinschaftliche Veranstaltungsfläche – etwa über LEADER – möglich sei. Auch die Option einer ELR-Förderung, wie 
aktuell in Eglofs getestet, werde untersucht. 
 
Verwaltung und Kindergartenleitung sprechen sich für die Variante „Umzug in die Grundschule“ aus. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 

TOP 7. Grundsteuer - Anpassung des Hebesatzes zum 01.01.2026   

Seit 01.01.2025 wird die Grundsteuer nach den neuen Regelungen des Landesgrundsteuergesetzes erhoben. In der 
Sitzung vom 25.09.2024 wurde die neue Rechtslage und die Kalkulation des Grundsteuerhebesatzes ausführlich 
vorgestellt. Ziel der Gemeinde Argenbühl war die aufkommensneutrale Erhebung der beiden Grundsteuerarten A und 
B. Das sogenannte Transparenzregister für die Grundsteuer B hat damals einen aufkommensneutralen Hebesatz 
festgelegt, welcher für Argenbühl bei 181 - 200 v.H. lag. Die Verwaltung hat damals aufgrund der vorliegenden Daten 
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einen eigenen aufkommensneutralen Hebesatz kalkuliert, welcher deutlich über dem Wert aus dem Transparenzregister 
lag. Der Gemeinderat hat daher die Hebesätze ab dem 01.01.2025 wie folgt festgelegt: 
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft): 505 v.H. 
Grundsteuer B (Grundvermögen):  225 v.H. 
 

 

Festlegung der Hebesätze zum 01.01.2026 

Das derzeitige Aufkommen beider Grundsteuer-Arten liegt jedoch unter dem angesetzten Soll-Wert der damaligen 
Kalkulation. Unklare Fälle liegen jeweils bei ca. 1 %, haben nach Einschätzung der Verwaltung aber keine wesentlichen 
Auswirkungen auf das Aufkommen mehr. 
Daher wird zum 01.01.2026 eine Anpassung der Hebesätze empfohlen, um das Ziel der Aufkommensneutralität zu 
gewährleisten. 

Stand: 08.10.2025 Grundsteuer A Grundsteuer B 

Anzahl Steuerobjekte 2025 779 2.455 

   

Soll-Aufkommen 2025 = Planansatz 144.000 € 616.000 € 

Erträge aktuell inkl. Rückrechnungen 144.046 € 577.051 € 

davon Grundsteuer 2025 141.231 € 576.607 € 

Abweichung vom Soll-Aufkommen -1,92 % - 6,4 % 

   

Hebesatz 01.01.2025 505 v.H. 225 v.H. 

Hebesatz Vorschlag 01.01.2026 515 v.H. 240 v.H. 

 
Die Gemeinde Argenbühl verzichtet bei dieser Anpassung auf eine Erhöhung der Grundsteuererträge zum jetzigen 
Zeitpunkt. Dies entspricht auch der Planung des Doppelhaushalts 2025/2026. Der Minderertrag im Jahr 2025 in Höhe 
von ca. 40.000 € wird nicht mehr ausgeglichen und wird von Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer aufgefangen. 
Zur Anpassung der Hebesätze ist eine Neufassung der Hebesatzsatzung erforderlich. Es werden lediglich die Hebesätze 
der Grundsteuer geändert. Der Hebesatz der Gewerbesteuer und weitere verwaltungsrechtliche Regelungen bleiben 
unberührt.  
 
Sarah Schmidberger stellt den Sacherhalt anhand einer Präsentation vor und konkretisiert die durchschnittlichen 
Auswirkungen wie folgt: 

• Grundsteuer A: Landwirt ca. + 25 €/Jahr 

• Grundsteuer B: Einfamilienhaus ca. + 20 €/Jahr 

 
Mit 13 Ja-Stimmen und 1 Gegenstimmen ergeht folgender Beschluss:  

1. Die Verwaltung beschließt die Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer zum 01.01.2026 wie folgt: 
Grundsteuer A: 515 % 
Grundsteuer B: 240 % 

2. Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 1, 50 und 52 des 
Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuergesetzes beschließt 
der Gemeinderat der Gemeinde Argenbühl die als Anlage beigefügte Satzung über die Erhebung der 
Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) zum 01.01.2026. 

 

TOP 8. Wasserversorgung - Vergabe der Ingenieurleistungen zum Wasser Notverbund Argenbühl-Isny   

In der Gemeinderatssitzung vom 23.07.2025 wurde die Verwaltung vom Gemeinderat beauftragt, in Abstimmung mit 
der Stadt Isny Angebote für die Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1-4 und für ein Baugrundgutachten zum 
Notverbund der Trinkwasserversorgung zwischen den beiden Kommunen einzuholen. Die Angebotseinholung wurde 
federführend durch die Stadt Isny abgewickelt. 
Der Notverbund wird in zwei Teile aufgeteilt, zum einen der reine Leitungsbau welcher von Argenbühl und Isny je zur 
Hälfte aller Kosten getragen wird und zum anderen das Pumpwerk, welches in Schweinebach benötigt wird, um das 
Wasser von Argenbühl in den HB Felderholz zu pumpen. Die Kosten für das Pumpwerk in Schweinebach werden von 
der Stadt Isny zu 100% getragen, im Gegenzug werden alle anfallenden Kosten für die Aufdimensionierung und 
zusätzliche Hydraulische Ausrüstung im HB Isnyberg von der Gemeinde Argenbühl getragen.  
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Seitens der Stadt Isny wurden die Ingenieurleistungen der LP 1-4 bei 3 Ingenieurbüros wie folgt abgefragt: 
- Los 1: Leitungsbau: Aufteilung 50/50 
- Los 2: Pumpwerk: 100% Stadt Isny 
- Los 3: Technische Ausrüstung Pumpwerk: 100% Stadt Isny 
 
Das wirtschaftlichste Angebot hat das Büro Fassnacht aus Bad Wurzach mit einer Nettosumme von insgesamt 
105.762,38 € unterbreitet. Unter Berücksichtigung der oben genannten Aufteilung, entfallen 37.939,04 € netto auf die 
Gemeinde Argenbühl und 67.823,34 € netto auf die Stadt Isny. Die für die Gemeinde Argenbühl entstehenden 
Mehrkosten für die Maßnahme am HB Isnyberg sind nicht in den Kosten enthalten. 
Außerdem wurden seitens der Stadt Isny noch drei Angebote für die Baugrunduntersuchung eingeholt. Das 
wirtschaftlichste Angebot hat das Büro FM Geotechnik aus Altusried mit einer Gesamt Summe von 6.514,00 € netto 
unterbreitet. Die Kosten für die Baugrunduntersuchung werden zu gleichen Teilen zwischen den beiden Kommunen 
aufgeteilt. 
In einer Vorabstimmung der beiden Verwaltungen wurde vereinbart, dass das Projekt federführend von der Stadt Isny 
betreut wird. Um einen reibungslosen Ablauf der Maßnahme zu gewährleisten, wird an allen Besprechungen bzw. 
Festlegung des technischen Standards bezüglich des Wasserleitungsneubau ein Vertreter des Bauamts der Gemeinde 
Argenbühl involviert sein. 
 
Einstimmig ergeht folgender Beschluss:  

1. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der Ingenieurleistungen für die Leistungsphasen 1-4 der Planung für 
das Projekt „Trinkwasser Notverbund Argenbühl-Isny“ an das Büro Fassnacht zum Angebotspreis von 
105.762,38 € netto durch die Stadt Isny zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe des Auftrags für das Baugrundgutachten an das Büro FM Geotechnik 
zum Angebotspreis von 6.514,00 € netto durch die Stadt Isny zu. 

 

TOP 9. Einziehung (Entwidmung) des ehemaligen Weges Flst. 532/6, Gemarkung Ratzenried 

- Entscheidung über die Widersprüche     

In Ratzenried gibt es zwischen dem Fuggerweg und dem Humpißweg einen ausgemarkten Weg. Tatsächlich ist dieser 
Weg nicht mehr sichtbar und wird nicht als Weg von der Öffentlichkeit genutzt. 
 

Nachdem keine öffentliche Nutzung des Weges mehr erfolgt, kann der Weg grundsätzlich eingezogen (entwidmet) 
werden. Das Einziehungsverfahren sieht dabei eine öffentliche Bekanntmachung der Einziehungsabsicht mit der 
Möglichkeit der Stellungnahme bzw. der Abgabe von Einwendungen vor. 
In der Sitzung am 13.03.2024 hat der Gemeinderat der Entwidmung des Gemeindewegs Flst. 532/6 der Gemarkung 
Ratzenried zugestimmt und die Verwaltung wurde beauftragt das Einziehungsverfahren durchzuführen. 
Die Entwidmungsabsicht wurde im Amtsblatt Nr. 12/2024 vom 21.03.2024 öffentlich bekannt gemacht. Einwendungen 
konnten innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Bekanntmachung vorgetragen werden. 
Bei der Gemeindeverwaltung gingen daraufhin zwei Einwendungen ein. Im Wesentlichen wurde hierbei vorgetragen, 
dass der Weg von den direkten Anwohnern genutzt wird und diese Nutzung gegen eine Entwidmung spricht. 
In seiner Sitzung am 02.07.2025 hat der Gemeinderat die vorgetragenen Einwendungen zurückgewiesen und der 
Entwidmung des Weges Flst. 532/6, Gemarkung Ratzenried zugestimmt. Die Verwaltung wurde zudem beauftragt die 
Entwidmung (Einziehung) öffentlich bekanntzumachen. 
Die öffentliche Bekanntmachung der Entwidmung (Einziehung) erfolgte am 10.07.2025 im Amtsblatt der Gemeinde 
Argenbühl. 
Gegen die Entwidmung (Einziehung) wurden Widersprüche eingelegt.  
 

Katrin Hengge erläutert den Sachverhalt und trägt die Widersprüche sowie die Stellungnahmen der Gemeinde dazu vor. 
 

Einstimmig ergeht folgender Beschluss:  
1. Der Gemeinderat hilft den Widersprüchen mit der laufenden Nummer 2 bis 8 nicht ab. 

2. Der Gemeinderat hilft dem Widerspruch mit der laufenden Nummer 1 ab. Die Entwidmung (Einziehung) des 
ehemaligen Weges Flst. 532/6, Ratzenried wird zurückgenommen. Die Verwaltung wird beauftragt die 
Rücknahme entsprechend bekanntzumachen. 

 

TOP 10. Bekanntgaben und Verschiedenes 

Es gibt keine Bekanntgaben. 
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 Gottesdienste   
 

Samstag 01.11.  Allerheiligen 

  9.00 Uhr Gräberbesuch in Enkenhofen 

10.00 Uhr Gräberbesuch in Christazhofen 

10.00 Uhr Gräberbesuch in Siggen  

13.30 Uhr Gräberbesuch in Eglofs  

13.30 Uhr Gräberbesuch in Ratzenried 
 

Sonntag 02.11. Allerseelen 

 9.00 Uhr Heilige Messe mit anschl. Gräberbesuch in Eisenharz 

11.00 Uhr Tauffeier in Eglofs: Lina Volk und Romy Wölfl 
 

Dienstag 04.11.  8.00 Uhr Schülermesse in Eglofs 

Mittwoch 05.11.  8.00 Uhr Schülermesse in Eisenharz 

Donnerstag 06.11.  7.40 Uhr Schülermesse in Ratzenried 

Freitag 07.11.  8.00 Uhr Schülermesse in Christazhofen 

          10.30 Uhr Heilige Messe im Haus Catharina 
 

Samstag 08.11. 

11.00 Uhr Tauffeier in Eisenharz: Marlo Rummel 

11.00 Uhr Tauffeier in der Kapelle Bühl: Korbinian Sturm 

18.00 Uhr Sonntagvorabendmesse in Siggen 
 

Sonntag 09.11. Heiliger Martinus 

10.00 Uhr Patrozinium in Eglofs - 250 Jahre Kirche St. Martin  

  Pontifikalamt mit Weihbischof Thomas Maria Renz 

12.00 Uhr Tauffeier in Eglofs: Clemens Ihler und Emilian Ihler 
 

Wir gedenken der Verstorbenen unserer Seelsorgeeinheit 

- Sonntag 02.11. in Eisenharz: Erwin Huber, Rita u. Edmund Loritz, Josef u. Lotte Loritz,  

Reinhard, Lothar u. Karl Rast, Monika Mösch mit Eltern, Manfred u. Rita Müller, Michael Kiechle, 

Wilhelm u. Franziska Weber, Paula und Johanna Weber, Familie Stadelmann 

- Mittwoch 05.11. in Eisenharz: Erwin Schönberger 
 

Pfarrbüros 
die Pfarrbüros Eglofs und Eisenharz sind vom 27.10 bis 7.11. geschlossen 

das Pfarrbüro Ratzenried ist vom 13. bis 18. November geschlossen. 
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„Seelsorge in neuen Strukturen“ und „Räume für eine Kirche der Zukunft“ 
Liebe Mitchristen unserer Gemeinden in der Seelsorgeeinheit Argenbühl, 

Sie haben bestimmt schon davon gehört oder gelesen: Derzeit laufen in unserer Diözese zwei 

wichtige Projekte: „Seelsorge in neuen Strukturen“ und „Räume für eine Kirche der Zukunft“  
Hintergrund sind die veränderten Rahmenbedingungen, in denen wir als Kirche leben und 

unterwegs sind. Wir haben sinkende Mitgliederzahlen, sinkende Kirchensteuer und einen Mangel an 

pastoralem Personal in allen Berufsgruppen. Denken Sie allein an unsere Situation: Seit Jahren 

arbeiten Frau Rimmele und ich für Drei. Ausschreibung für eine weitere pastorale Mitarbeiterin war 

ohne Erfolg. Wie können wir unter diesen Begebenheiten Seelsorge zum Erhalt und zur Zufriedenheit 

unserer Gemeinden in Zukunft noch gestalten? Dazu machen sich die Verantwortlichen unserer 

Diözese – insbesondere unser Herr Bischof – Gedanken. 

Eine Grundsatzentscheidung seitens des Bischofs ist noch für dieses Jahr angesagt. Dann wissen wir, 

wohin die Reise geht?   

Angedacht ist u.a. folgendes: 

Die Einheiten – man nennt sie zukünftig Raumschaften – werden auf jeden Fall größer. Man spricht 

von 10 bis 20 Gemeinden, die in einer Raumschaft zusammengelegt werden. In der Folge zentralisiert 

sich auch Verwaltung. Ob Gemeinden vor Ort noch Körperschaften öffentlichen Rechts bleiben und 

wie es dann in der Folge um die Eigenständigkeit aussieht, ist derzeit noch offen? Auf jeden Fall 

muss kirchliches Leben in jeder Gemeinde erhalten bleiben.  

Die seelsorgliche und gottesdienstliche Versorgung und Begleitung tragen dann zukünftig wohl 

größere zusammengelegte pastorale Teams mit Begleitung eines leitenden oder moderierenden 

Pfarrers. Wir dürfen davon ausgehen, dass ich der letzte Pfarrer mit Pfarrsitz in Argenbühl bin. 

Insofern möchte ich - so ich die Kraft dazu habe - diesen Prozess noch begleiten. Ich überlasse es 

dem lieben Gott! Damit ist die Frage, die kursiert: “Wie lang bleibt er noch der Pfarrer?” vorerst mal 

beantwortet. 

Parallel dazu sind wir auch eingeladen, eine realistische Bestandsaufnahme unserer kirchlichen 

Gebäude zu machen. Was ist auf Zukunft hin noch finanzierbar? Ein erster Schritt: 30 % beheizter 

Grundfläche müssen wir einsparen. D.h. konkret, dass die Veräußerung von Immobilien im Raum 

steht. Vorweg: Die Kirchen bleiben uns erhalten, wohl auch die Gemeinderäume u.a. in ehemaligen 

Pfarrhäusern. 

Vermietete Objekte insb. ehemalige Pfarrhäuser und Gebäude stehen jedoch zur Disposition. Der 

sog. „Zukunftsausschuss“ unserer Seelsorgeeinheit ist schon einige Monate beratend und sich 
austauschend unterwegs. Wie erreichen wir die 30 Prozent? Das ehemalige Schwesternhaus in 

Eisenharz, das für den Neubau des Kindergartens an die Kommune veräußert wurde, können wir mit 

5,1% anrechnen. 

Den Kindergarten Ratzenried – der Einzige, der noch in kirchlichem Besitz ist – bieten wir nach 

einstimmigem Beschluss des KGR der Bürgerlichen Gemeinde derzeit zum Kauf an. Das macht Sinn. 

Dann wären alle vier Kindergärten in Argenbühl im Besitz der Kommune. 

Das berührt nicht die Kirchliche Trägerschaft, die wir weiterhin so gewünscht in allen vier 

Kindergärten von Argenbühl wahrnehmen. Die Veräußerung des Kindergartens St. Maria Ratzenried 

würde mit 21% zu Buche schlagen. Um die 30 % zu erreichen berät der KGR Enkenhofen derzeit über 

die evtl. Veräußerung des ehemaligen Pfarrhauses. Alternativ zum Verkauf wäre auch eine für die 

Zukunft kostendeckende sog. rentierliche Vermietung möglich. Auch diese könnte man mit 6,6% 

anrechnen. Noch ist nichts entschieden! Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir zu einer guten 

Lösung kommen, die dann ermöglicht, dass alle Kirchengemeinden neben der Kirche auch ihre für 

das Gemeindeleben so wichtigen Gemeinderäume halten können. Liebe Gemeinden – wir befinden 

uns auch in der Kirche im „Herbst der Reformen“ – Begleiten wir alles durch gebotene Offenheit, 

Vertrauen, ohne Angst und insbesondere auch durch unser Gebet!   Pfarrer Rupert Willburger 
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Allerheiligen 

Wir laden ein zum Gräberbesuch am Fest Allerheiligen/Allerseelen. 

Die Andachten mit Gedenken an unsere lieben Verstorbenen finden auf dem 

jeweiligen Friedhof statt. Wir sind dankbar, wenn uns die Kirchenchöre begleiten.  

In Eisenharz feiern wir am Sonntag 2.11. um 9.00 Uhr die Messfeier zu 

Allerheiligen/Allerseelen. Gräberbesuch ist dann im Anschluss an den Gottesdienst. 
 

KGR Sitzung 

Im Monat November finden die letzten KGR-Sitzungen dieses Jahres 2025 statt: 

Dienstag    4.11. in Eglofs 

Montag   10.11. in Christazhofen 

Mittwoch   12.11. in Ratzenried 

Donnerstag 13.11. in Eisenharz 

Montag   17.11. in Siggen 

Dienstag   18.11. in Enkenhofen 

Beginn um 20.00 Uhr – In Christazhofen und Eisenharz um 19.30 Uhr 

In allen Gremien beraten wir u.a. die Diözesanprojekte: 

“Seelsorge in neuen Strukturen” – auf was müssen wir uns einstellen? 

“Räume für eine Kirche der Zukunft” – wie erreichen wir die 30 % Reduzierung 

beheizter Grundflächen? 

Wie geht es weiter im Blick auf Pastorales Personal?  

Entscheidung über Ausschreibung einer Stelle “Weitere Berufe” 50% u.a. für 

Kirchenmusik und Jugendarbeit? 
 

Erstkommunionen 2026 

Die Elternabende zur Vorbereitung der Erstkommunionen 2026 haben 

stattgefunden. 

In allen Gemeinden haben sich wieder “Kontaktmütter” bereit erklärt, diese wichtige 

Aufgabe zu übernehmen: Infos, Termine weiterleiten und Anliegen, Fragen, 

Unsicherheiten an den Pfarrer bzw. auch ans Pfarrbüro zu kommunizieren. 

Eltern gestalten in den Monaten Februar und März Gruppenstunden mit den 

Kindern. Herzlichen Dank dafür! Unterlagen und Wegweisung haben sie dazu 

erhalten. Die Kinder gestalten und wirken mit beim Krippenspiel und den Familien-

gottesdiensten im Advent und Anfang Februar. Am Palmsonntag werden sie sich 

auch den Gemeinden vorstellen. 

Zu Beginn der Fastenzeit ist dann auch wieder ein von den Eltern mit den Kindern  

gestaltetes Plakat mit Bildern und Namen der Kinder zum Thema der 

Erstkommunion in unseren Kirchen. 

Wichtiger Baustein zur Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion ist und 

bleibt die wöchentliche Schülermesse, zu der ich sehr herzlich einlade! 
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Evangelische Kirchengemeinde  
Wangen i.A. 
 
"Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der 

HERR von dir fordert: nichts als Gottes Wort halten 

und Liebe üben und demütig sein vor deinem 

Gott." Micha 6,8  

 
Gottesdienste und Veranstaltungen  

 

Donnerstag, 30.10. 
10.00 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus 
 Seniorentanz 
14.50 Uhr Bahnhof Wangen – Abfahrt zum  
 KonfiCamp in Bad Schussenried 
 (bis Sonntag, 02.11.25) 
19.30 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus - Chorprobe 
Sonntag, 02.11. 
10.00 Uhr Stadtkirche – Musikalischer Gottesdienst  
 zum Reformationstag 
 „500 Jahre evangelischer Gottesdienst  in 

deutscher Sprache“ (Dr.Jooß) 
Dienstag, 04.11.   
  9.30 Uhr Wittwaiskirche Krabbelgruppe  
 „Kirchenmäuse“ 
Mittwoch, 05.11. 
10.00 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus 
 Ökumenisches Café Mittwoch 
14.00 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus 
 Konfi-Unterricht Gruppe II (Verdeil) 
18.00 Uhr Wittwaiskirche – Treffen der  
 Gemeindewerkstatt 
Donnerstag, 06.11. 
10.00 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus 
 Seniorentanz 
14.00 Uhr  Haus der Gemeinde Amtzell 
 Ökumenischer Seniorennachmittag 
17.00 Uhr Wittwaiskirche - „Jungschar“ 
19.00 Uhr Bibelgruppe | Hauskreis 
 Treffen in privaten Räumen.  
 Kontakt: giselaholzmueller@gmx.de 
19.30 Uhr Stadtkirche Gemeindehaus - Chorprobe  
Freitag, 07.11. 
10.00 Uhr Haus der Pflege St. Gebhard Amtzell 
 Gottesdienst 
Samstag, 08.11. 
19.30 Uhr Friedenskirche – Konzert 
 „Klänge und Gesänge zum Abend 
 und zur Nacht“ – Ein musikalischer  
 Tagesabschluss. 
Sonntag, 09.11. 
10.00 Uhr Wittwaiskirche – Gottesdienst (Verdeil) 
18.00 Uhr Friedenskirche – Taizé-Gottesdienst 
 „Nacht der Lichter“ (Verdeil) 
 

Die Stadtkirche ist für Gebete täglich bis 16 Uhr und 
die Wittwaiskirche täglich bis 19 Uhr geöffnet. 

 
Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Homepage 
www.evkirche-wangen.de  oder folgen uns auf 
Instagram. 

 
Gemeindebüro:             
Mo.-Fr. 8.30 – 11.30 Uhr  
Bahnhofplatz 6 | 88239 Wangen i. A. 
Telefon: 07522 2324, 
gemeindebuero.wangen@elkw.de 
Instagram: evkirche_wangen 

 
„Klänge und Gesänge zum Abend und zur Nacht“ 
Ein musikalischer Tagesabschluss in der 
Friedenskirche 
Am Samstag, 8. November laden wir Sie um 19.30 Uhr 
zu einem besonderen Konzert in die Friedenskirche 
ein, Dominik Dettling mit seiner Handpan und der 
Chor StimmSalabim, begleitet von Michael Merk am 
Klavier, werden mit Klängen und Gesängen zum 
Abend und zur Nacht die Woche beschließen. Die 
Chor-Mitglieder von StimmSalabim, die aus ganz 
Baden-Württemberg kommen, bringen bei uns in 
Amtzell Abendlieder– abwechselnd zu den Klängen 
von Dominiks Handpan – zu Gehör. Der Eintritt ist frei. 
Wir freuen uns jedoch über Spenden für Projekte 
unserer Kirchengemeinde, den Pianisten und den 
Handpanisten. 

 
 

 
 

Evangelische Kirchengemeinde Isny 
Gottesdienste am 02. November 2025 

 
Sonntag, 02. November – 20. So. nach Trinitatis 

 

10.30 Uhr    Nikolaikirche – Gottesdienst mit 
                    Abendmahl zum Reformationsfest 
                    (Oehring) 
9.30 Uhr Lukaskirche Neutrauchburg 

 Gottesdienst (Pfr. i. R. Stiehler) 

 
Homepage der Kirchengemeinde: 
www.isny-evangelisch.de 

 

Gemeindebüro & Kirchenpflege 
(Mo-Fr vormittags): 07562/91018  
(Di und Do vormittags): 07562/2314 
gemeindebuero.isny@elkw.de  
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INFOS FÜR SENIORINNEN UND SENIOREN 

 
 

 

Seniorengemeinschaft 

Ratzenried 
 

Liebe Seniorinnen/ Senioren 
 

Wir treffen uns am 
Donnerstag den 06.11.2025 

um 14 Uhr im Gasthaus zum Ochsen 
 

zu einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und 
Kuchen. 

 

Wir hören Herbstgedichte. 
 

Diese Einladung ist für alle ab 60 Jahren. 
Trauen Sie sich und schauen Sie rein. 

 

Die Leiterinnen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abteilung Göttlishofen 
 

Am Montag, 03.11.2025 haben wir um  
20 Uhr Feuerwehrprobe. 
 

Euer Abteilungskommandant 
 

 

Altersabteilung 
 

Am Mittwoch, 5. November treffen wir uns um 
19 Uhr zum Schnitzelessen in Müllers-Stuben in 
Menelzhofen. Willkommen sind alle Mitglieder 
mit Frauen/Partnerinnen sowie die Frauen 
unserer verstorbenen Kameraden. 
Anmeldung bis zum 2. November bei M. Gletter 
(Telefon 07522 20499) 
 

Auf Euer Kommen freut sich die 
Abteilungsleitung 
 

 

INFO 

 

Die nächste JF-Probe findet am 
Dienstag, 04.11.2025 um 18 Uhr 
in Göttlishofen statt.  
 

Euer Jugendwart 
 

 
SPORTNACHRICHTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkteteilung beim torlosen 
Remis gegen die SGM 
Achberg/Neuravensburg/ 
Hergensweiler 
 

Der SV Eglofs trennte sich am Wochenende auswärts 
mit einem 0:0-Unentschieden von der SGM 
Achberg/Neuravensburg/Hergensweiler. In einer 
insgesamt ausgeglichenen Partie entwickelte sich von 
Beginn an ein offenes Spiel mit vielen Zweikämpfen im 
Mittelfeld, jedoch nur wenigen klaren Torchancen auf 
beiden Seiten. 
Nach dem Seitenwechsel übernahm Eglofs 
zunehmend die Kontrolle und drängte die Gastgeber 
phasenweise in die eigene Hälfte zurück. Trotz einer 
engagierten Leistung und einiger guter Ansätze im 
Angriff fehlte am Ende die nötige Durchschlagskraft, 
um den entscheidenden Treffer zu erzielen. 
Die Defensive des SV Eglofs stand über weite Strecken 
stabil und ließ kaum etwas zu, wodurch das torlose 
Remis letztlich leistungsgerecht war. Mit etwas mehr 
Glück im Abschluss wäre für die Eglofser jedoch 
durchaus ein Sieg möglich gewesen. So blieb es bei 
einem Punkt, der dennoch ein solides Ergebnis und 
eine ordentliche Mannschaftsleistung widerspiegelt. 
Die 2.Herren des SVE hatten Spielfrei an diesem 
Wochenende. 
 

Spielankündigung für Sonntag, 2.11.2025 
SV  Eglofs II Spielfrei 
SVEglofs I SGM  
Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 14:30 Uhr 

 

 
 

Jugendfußball- SV Eglofs 
 
 
 

 
 

Ergebnisse: 
 

Freitag, 24.10.2025 
E-Jugend II SGM Rot-Weiß 

Weiler II 
4:4 

E-Jugend I SGM Rot-Weiß 
Weiler I 

6:0 
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Samstag, 25.10.2025 
FC Lindenberg II D-Jugend II 0:6 
SGM 
Röthenbach/ 
Westallgäu 

D-Jugend I 1:2 

VfB 
Friedrichshafen 
II 

SGM C-Jugend 
I 

7:0 

SV Reute SGM A-Jugend 0:4 
 

Sonntag, 26.10.2025 

SGM Oberzell/ 
Schmalegg 

SGM B-Jugend 5:3 

FC Lindenberg II E-Jugend II 2:5 
FC Lindenberg I E-Jugend I 0:3 

 

Spielankündigung: 
 

Donnerstag, 30.10.2025 
SGM C-Jugend 
II 

SV Deuchelried 
II 

18:00 

 

Sonntag, 02.11.2025 
SGM B-Jugend FC Wacker 

Biberach 

11:00 

SGM 
Baustetten/ 
Mietingen/ Inter 
Laupheim 

SGM C-Jugend 13:30 

 

 

Damen Regionenliga 6 
SV Eglofs : SGM SC Unterzeil/ 
Dietmanns 3:1 
 
 
 
 

Torschützinnen: 
SGM - Michelle Cassandra Kehrer  
(30. Minute) SVE - Maja Krknyak (40. Minute) SVE - 
Viktoria Matern (65. Minute) SVE - Kim Maja Bader (89. 
Minute) 
 

Zu Beginn der Partie der Damen des SV Eglofs und der 
SGM SC Unterzeil/ Dietmanns war das Spiel 
ausgeglichen, auf beiden Seiten wurden wenige 
Torchancen rausgespielt. Das Spiel spielte sich 
hauptsächlich im Mittelfeld ab, bis die SGM SC 
Unterzeil/ Dietmanns in der 30. Minute mit 0:1 in 
Führung ging. Die Damen des SV Eglofs rafften sich 
nochmal zusammen und konnten 10 Minuten später 
durch einen starken Spielzug und einen sensationellen 
Abschluss von Maja Krknyak ausgleichen. Nach der 
Halbzeit spielte sich das Geschehen überwiegend in 
der gegnerischen Hälfte der Heimmannschaft ab. 
Dadurch konnte Viktoria Matern in der 65. Minute die 

Damen vom SV Eglofs in Führung schießen. Über 20 
Minuten konnte das Ergebnis souverän gehalten 
werden ohne, dass die Gäste nochmal gefährlich 
wurden. Kim Bader krönte in der 89. Minute den Sieg 
mit ihrem Tor zum 3:1. Somit konnten die ersten 3 
Punkte auf heimischem Kunstrasen zuhause in Eglofs 
bleiben.  
 

Kommenden Sonntag, 02.11.25 sind die SVE Damen zu 
Gast beim Tabellenführer SGM Warthausen/ 
Alberweiler 2 

 

 
 

Niederlage zum 
Saisonauftakt 
 

 
Am Samstag, 25.10.2025, war die erste 
Damenmannschaft des SV Eglofs zu Gast beim VC 
Baustetten. Nach dem direkten Wiederaufstieg in die 
Verbandsliga und einem soliden Auftritt gegen den 
Regionalligisten Bad Waldsee in der Pokalrunde 
gingen die Eglofserinnen positiv gestimmt in den 
ersten Spieltag der Saison 25/26. An der Seitenlinie 
unterstützt wurden sie von Mitspielerin Julia Bader, die 
dieses Spiel verletzungsbedingt pausieren musste.  
Die Damen I hatten bereits im ersten Satz 
Schwierigkeiten ins Spiel zu finden. In allen Elementen 
unterliefen ihnen zu viele Fehler. Annahme und 
Abwehr wirkten unkonzentriert und im Angriff fehlte 
ihnen der nötige Druck. Baustetten hingegen agierte 
souverän und entschied den Satz klar mit 25:16 für 
sich.  
Im zweiten Satz (25:19) kamen zahlreiche 
Aufschlagfehler hinzu. Kaum einer Spielerin gelang es, 
mit einem druckvollen Aufschlag zu punkten. Nur 
vereinzelt blitzten gute Aktionen auf, doch eine 
konstante Leistung blieb aus. Im dritten Satz versuchte 
die Mannschaft noch einmal ins Spiel zurückzufinden. 
Am Ende reichte es jedoch nicht – zu unsicher, zu 
unvariabel und zu wenig konstant war das Spiel der 
Eglofserinnen an diesem Tag. Mit 25:19 ging auch 
dieser Satz an den VC Baustetten. Insgesamt spielten 
die Eglofserinnen die gesamte Partie unter ihren 
Möglichkeiten. Nun gilt es, trotz des ernüchternden 
Saisonstarts optimistisch auf den kommenden 
Spieltag zu blicken, an dem die SVE Damen I in eigener 
Halle die SpVgg Holzgerlingen und den VfL 
Sindelfingen begrüßen dürfen. 

 
Die Damen I freuen sich am Sonntag, den 02.11.2025 
in der Turnhalle Eglofs über zahlreiche Unterstützung. 
Das erste Spiel gegen die SpVgg Holzgerlingen startet 
um 11:00 Uhr. Im Anschluss um ca. 13:30 Uhr folgt 
dann die Partie gegen den VfL Sindelfingen. 
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Erster Heimspieltag der Damen II 
 
Am vergangenen Wochenende trafen die Damen II in 
eigener Halle auf die VSG Illertal und die TG Biberach 
4 beim ersten Heimspieltag der Bezirksligasaison 
2025/2026. Ins erste Spiel gegen die VSG Illtertal 
starteten die Eglofserinnen stark. Durch ein 
konstantes, druckvolles Aufschlagspiel und gute 
Angriffe gelang es den Damen II den ersten Satz mit 
25:18 für sich zu entscheiden.  
Im zweiten Satz drehte sich dann das Bild. Die VSG 
Illteral kam besser ins Spiel und konnte sich früh von 
den Eglofserinnen absetzen. Die druckvollen 
Aufschläge der VSG Illertal machten es den Damen II 
aus Eglofs schwer, eigene Angriffe aufzubauen und 
Punkte zu erzielen. So gewannen die Gäste aus dem 
Illertal den zweiten Satz deutlich mit 8:25.  
Auch der dritte Satz starte ähnlich. Aufgrund vieler 
Eigenfehler und straken Aufschlägen der Gegnerinnen 
gelang es den Eglofserinnen auch hier nicht, ins Spiel 
zu finden. So ging auch dieser Satz deutlich an die VSG 
Illertal (12:25).  
Im vierten Satz konnten die grün-gelben Mädels dann 
wieder an ihre starke Leistung aus dem ersten Satz 
anknüpfen. So waren beiden Mannschaften lange 
gleich auf und die Eglofserinnen konnten sich 
zeitweise eine Führung erspielen. Doch der 
entscheidenden Punkt zum Satzgewinn wollte nicht 
fallen. So verloren die Damen aus Eglofs den dritten 
Satz ganz knapp mit 26:24 und damit das Spiel gegen 
die VSG Illteral mit 1:3.  
 

Das zweite Spiel des Spieltages gegen die TG Biberach 
startete zunächst relativ ausgeglichen. Die 
Eglofserinnen zeigten jedoch ein starkes 
Aufschlagsspiel, allen voran Jessica Kolb, die 
insgesamt fünf Aufschläge infolge servierte. Dies 
verhalf den Damen aus Eglofs zu einer klaren Führung 
und zum deutlichen Satzgewinn mit 25:14.  
Im zweiten Satz lagen die Damen des SVE zunächst 
zurück (3:9), kämpften sich jedoch Schritt für Schritt 
wieder heran. Gegen Ende des Satzes übernahm der 
SVE die Führung und gewann den Satz souverän mit 
25:22.  
Der dritte Satz war weitestgehend ausgeglichen. 
Gegen Ende des Satzes führte die TG Biberach mit 
21:19. Wiederum konnte Jessica Kolb mit ihren starken 
Aufschlägen punkten und die Eglofserinnen die 
Führung zurückerobern. Zwei Satzbälle konnten die 
Damen II nicht verwerten und das Spiel ging beim 
Stand von 24:24 in die Verlängerung. Ein Ass von Karin 
Kempter brachte den Eglofserinnen dann den 
entscheidenden Punkt zum 29:27 Satzgewinn. Die 
grün-gelben Mädels konnten somit das Spiel nach 
einer spannenden Schlussphase 3:0 für sich 
entscheiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnen 3. Bundesliga 
 

Heimstärke bewiesen: 
 

TG-Wangen/Eisenharz kämpft sich auf 
Tabellenplatz 3 

 

Wangen - Die TG-Wangen/Eisenharz hat am 
vergangenen Wettkampftag eine beeindruckende 
Leistung gezeigt und ihren dritten Tabellenrang mit 
einem fulminanten Sieg gegen die Gastmannschaft 
aus Wetzgau und Schwäbisch Gmünd untermauert. 
Vor vollen Tribünen und unter dem Jubel zahlreicher 
Zuschauer ließ die Heimmannschaft ihren Gegnern 
keine Chance und feierte einen grandiosen Erfolg mit 
einem Endergebnis von 63:14 Scorepunkten und 12:0 
Gerätepunkten. 
Schon am ersten Gerät, dem Boden, setzte die TG-
Wangen/Eisenharz ein deutliches Zeichen. Die 
Allgäuer sicherten sich eine 8-Punkte-Führung, 
begünstigt durch einen Sturz des Gastturners Yurii 
Yemelianov. Auch am Pauschenpferd und an den 
Ringen behielt die TG souverän das Zepter in der Hand 
und turnte sich mit einem ordentlichen Vorsprung 
zum gefürchteten Gerät, dem Sprung. Hier machte der 
verletzungsbedingte Ausfall von Julian von Kirn der 
Mannschaft eigentlich Sorgen. Doch der jüngere 
Bruder übernahm die Aufgabe seines großen Bruders 
und lieferte mit einem ordentlichen Tsukahara 
gestreckt eine herausragende Vertretung. Die Sorgen 
der Heimmannschaft erwiesen sich als unbegründet, 
denn am Ende stand ein klarer 10:4-Scorepunktsieg für 
die TG zu Buche. 
Am Barren, der in dieser Saison aufgrund von 
niederwertigen Abgängen als Schwachpunkt galt, 
drehte die TG auf. Topscorer des Tages, Elias Ruf, 
ärgerte sich so sehr über diesen Makel, dass er 
kurzerhand einen Doppelsalto vorwärts ans Ende 
seiner Übung packte und diesen überragend in den 
Stand zimmerte. Auch der Rest der Mannschaft zeigte 
keine Gnade und holte weitere 14:0 Scorepunkte. 
Damit war der Wettkampf bereits vor dem letzten 
Gerät, dem Reck, entschieden. Die TG-
Wangen/Eisenharz konnte nicht mehr verlieren, was 
die durch die Euphorie der Zuschauer angeheizte 
Performance der Turner aber nicht minderte. 
 

Blick auf die Tabelle: 
Parallel zum Wettkampf in Wangen turnte die WTG 
Heckengäu gegen den TSV Karlsruhe-Grötzingen, die 
die Tabelle auf den Plätzen 1 und 2 anführten. Die TSG 
Karlsruhe-Grötzingen gewann dieses Duell und führt 
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nun die Tabelle mit 8 Punkten an, dicht gefolgt von der 

WTG Heckengäu, die ebenfalls 8 Punkte aufweist. 

Damit rückt der zweite Platz und die damit 

verbundene Möglichkeit, um den Aufstieg zu turnen, 

für die TG-Wangen/Eisenharz in weite Ferne. Zwar 

könnte die Mannschaft mit zwei weiteren Siegen 

ebenfalls auf 8 Tabellenpunkte aufstocken und mit den 

Top-Teams gleichziehen, dies setzt allerdings voraus, 

dass eine der beiden führenden Mannschaften ihren 

letzten Wettkampf verliert – was als äußerst 

unwahrscheinlich gilt. Das Saisonziel lautet somit nun, 

den hart erkämpften 3. Tabellenplatz zu halten. 
 

Die letzte Möglichkeit, die TG-Wangen/Eisenharz in 

dieser Saison live in Wangen zu erleben, ist am 15. 

November 2025 um 18:00 Uhr gegen die TSG 

Backnang. 
 

Details zur Liga finden Sie unter: 
www.deutsche-turnliga.de 
Ausführliche Berichte sind auf der Homepage des 

TVE´s zu finden: 
www.tv-eisenharz.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreisliga A 

TSV Neukirch : TSV Ratzenried 3:2 
 

Am vergangenen Wochenende gastierte der  
TSV Ratzenried beim Tabellenschlusslicht  
TSV Neukirch. Nach dem überzeugenden 
Saisonverlauf und Tabellenplatz zwei war die 
Zielsetzung klar: Drei Punkte sollten mit nach Hause 
genommen werden. Doch auf dem tiefen, schwer 
bespielbaren Platz entwickelte sich ein umkämpftes 
Spiel, das am Ende eine bittere Niederlage für unsere 
Mannschaft brachte. 
Von Beginn an übernahm der TSV Ratzenried die 
Kontrolle und setzte die Gastgeber früh unter Druck. 
Mit hohem Pressing und viel Tempo im Offensivspiel 
drängte man auf die Führung. Allerdings sorgte das 
weite Aufrücken der letzten Reihe immer wieder für 
gefährliche Kontergelegenheiten der Neukircher – 
zum Glück ohne zählbaren Erfolg, da die Abschlüsse 
der Gastgeber ihr Ziel verfehlten. In der 24. Minute 
konnte sich der TSV Ratzenried schließlich belohnen: 
Nach einem schön herausgespielten Angriff traf Luis 
Städele zur verdienten 0:1-Führung. Trotz weiterer 
Chancen gelang es unserer Elf nicht, den Vorsprung 
auszubauen. Stattdessen kam Neukirch kurz vor der 
Pause durch einen schnellen Gegenangriff zum 1:1-
Ausgleich (42.). 
Nach dem Seitenwechsel blieb Ratzenried 
spielbestimmend, doch vor dem Tor fehlte die 

Konsequenz. Mehrfach vergab man aussichtsreiche 
Möglichkeiten, teilweise auch etwas überheblich. In 
der 58. Minute kam es dann bitter: Nach einem 
unglücklichen Foul unseres Torhüters entschied der 
Schiedsrichter auf Elfmeter – Neukirch nutzte die 
Chance und drehte das Spiel zum 2:1. In der 
Schlussphase warf der TSV Ratzenried alles nach vorne, 
um wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Beim 
letzten Freistoß in der 90. Minute rückte sogar der 
Torhüter mit auf, doch anstatt des Ausgleichs folgte 
der nächste Rückschlag: Neukirch nutzte den 
anschließenden Konter und erhöhte auf 3:1. In der 
Nachspielzeit verkürzte Dominik Dieing zwar noch auf 
3:2, doch kurz darauf war Schluss. Eine unnötige und 
bittere Niederlage gegen das Tabellenschlusslicht. 
 

Torschützen für den TSV  
0:1 Luis Städele 

3:2 Dominik Dieing 
 

Kreisliga B 

TSV Neukirch II : TSV Ratzenried II    0:4 
 

Im Flex-Modus (9 gegen 9) trat der TSV Ratzenried II 
bei der Zweitvertretung des TSV Neukirch an – und 
zeigte über 90 Minuten eine souveräne Vorstellung. 
Von Beginn an ließ man keinen Zweifel daran, wer das 
Spiel gewinnen würde, und setzte die Gastgeber 
konsequent unter Druck. Bereits in der 21. Minute 
brachte Laurin Rasch den TSV mit 0:1 in Führung. Noch 
vor der Pause legten Simon Karrer (42.) und Tobias 
Nägele (45.) nach. In der zweiten Halbzeit kontrollierte 
Ratzenried II das Spielgeschehen und erhöhte 
schließlich auf 0:4 durch Maximilian Seible, womit ein 
verdienter Auswärtssieg eingefahren wurde. 
 

Torschützen für den TSV  
0:1 Laurin Rasch 

0:2 Simon Karrer 
0:3 Tobias Nägele 

0:4 Maximilian Seible 
 

Sonntag, 2.11.2025 in Ratzenried 
 

12:30 TSV Ratzenried II : SGM HeNoBo II 
14:30 TSV Ratzenried I  : SGM HeNoBo  
 

Jugendergebnisse 
 

Freitag 24.10. 

TSV E-Junioren II FC Wuchzenhof. II 3:10 

TSV E-Junioren I FC Wuchzenhof. I 0:16 

Samstag 25.10. 

SG Kisslegg II TSV D-Junioren I 5:0 

SGM Schlachters/ 

Obereitnau 

TSV D-Junioren II 16:2 
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VfB Friedrichshafen 

II 

SGM C-Junioren I 7:0 

SV Reute SGM A-Junioren 0:4 

Sonntag 26.10. 

SGM Oberzell/ 

Schmalegg 

SGM B-Junioren 5:3 

 

Jugendvorschau  

Donnerstag 30.10. 

SGM C-junioren II SV Deuchelried II 18:00 

Sonntag 2.11. 

SGM B-Junioren FC Wacker 

Biberach I  

11:00 

SGM Baustetten/ 

Mietingen/ 

Laupheim 

SGM C-Junioren I 13:30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Herren Bezirksklasse 

TTC Wangen II – SGC 7:9 
Einen harten Kampf lieferten sich die Gastgeber aus 

Wangen und die Gäste aus Christazhofen. Sah es nach 

drei gewonnenen Doppeln  

(P. Albrecht/W. Hummel, B. Bodenmüller/D. Beschler 

und S. Prinz/R. Durach) und den ersten Einzeln noch 

nach einem klaren Sieg für die SGC aus, ging dann 

Spiel für Spiel, zwar umkämpft, aber immer zu Gunsten 

der Gastgeber aus. So musste das Schlussdoppel die 

Entscheidung bringen. In diesem spielten P. 

Albrecht/W. Hummel ihre Routine aus und konnten 

das Match und somit den Gesamtsieg für die SGC 

holen. In den Einzeln punkteten W. Hummel (2), B. 

Bodenmüller (1), S. Prinz (1) und R. Durach (1). Mit 6:2 

Punkten belegt die SGC den zweiten Tabellenplatz und 

möchte im anstehenden Heimspiel gegen Vogt die 

nächsten Punkte aufs Konto bringen. 
 

Herren Kreisklasse 

TV Isny V – SGC II 1:7 
Am Samstag fand das Auswärtsspiel in Isny beim 

Tabellenschlusslicht statt. Wie zu erwarten, war dies 

eine sehr deutliche Angelegenheit. Die SGC 

dominierte von Anfang an und gewann beide 

Eingangsdoppel. Auch in den Einzeln konnte stark 

nachgelegt werden, was zu einem ungefährdeten 

Auswärtssieg führte. Im Einsatz waren Joachim Bareth, 

Stefan Westermair, Jasmin Renz und Hannah 

Neuhäuser. 

Jugend 19 Kreisliga C 

SGC – TTF Kißlegg IV 7:3 
Am Samstag fand das dritte Spiel der 

Jugendmannschaft gegen die TTF aus Kißlegg statt. 

Nach den Eingangsdoppeln stand es 1:1. Im weiteren 

Verlauf des Spiels gab die SGC von acht Einzelpartien 

nur zwei Spiele ab und konnte sich den dritten Sieg 

sichern. Aktuell liegt die Jugendmannschaft auf dem 

zweiten Tabellenplatz. Im Einsatz waren Carlotta 

Müller, Paul Durach, Theo Prinz, Leonie Horb und Irene 

Miller. 
 

Spielankündigung SGC-Tischtennis 
01.11. – 18:00 Uhr SGC : SV Vogt II 

01.11. – 18:00 Uhr SGC II : SV Deuchelried IV 
 

 

 

 

WOHNUNGSGESUCHE/ 

WOHNUNGSANGEBOTE 

 
 

67jährige Frau sucht möbliertes Zimmer mit 

Kochgelegenheit. Telefon 01522 8376837 
 

 

Großeltern im Ruhestand (ltd. Ang. und 

Musiklehrerin/Autorin) suchen mit kinderlieben 

Golden-Retriever-Hund nahe Argenbühl f. 2026 

eine Parterre-Wohnung (mögl. mit 

Gartennutzung). Telefon 0176 46763233  
 

 

Liebenswürdige Familie sucht in Argenbühl für 

Generationenwohnen ein Haus, Wohnung, 

Hofteil bis 550t€ einfach anrufen oder mailen: 
015258953424 o. Lara.treiber@googlemail.com 
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ZU VERSCHENKEN 

 
 

Küchenbuffet von ca. aus dem Jahr 1930 mit 
140x50x170 cm zu verschenken. Tel. 07566 749 
 

 

 
SONSTIGES 

 
 

Biertreber abzugeben Brauerei Stolz, Isny  
Telefon 07562 9711 30 
 

 

 
VEREINSNACHRICHTEN 

 
 
 
 
 
 

Veranstaltungshinweis: 
30. Oktober 2025 um 19:00 Uhr 

 

Was machen die Bienen am 
Vorabend zu Halloween? 

 

Gemeinsam mit der Imkerin Lucia besuchen wir 
ihre Bienenstöcke bei der Baumallee im  

Klinglerweg in Ratzenried. 
Kinder und Jugendliche sind dazu herzlich 

eingeladen. 
 

Treffpunkt: Ratzenried im Weidenanger 2 
am Donnerstag, 30.10. um 19 Uhr 

 

Von dort gehen wir mit Fackeln oder Laternen 
los und besuchen die Bienen im Klinglerweg (nur 

bei trockener Witterung). 
 

Es gibt eine Überraschung! 
 

Unkostenbeitrag: 2 € 
Die Veranstaltung endet um ca. 20:30 Uhr. 

Anmeldungen erbeten unter unserer e-mail. 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 

Euer Team des Vereins Pro-Natur-Argenbühl. 
 

Mail: info@pro-natur-argenbuehl.com 
Web:https://www.pro-natur-argenbuehl.com 

Adresse: Klinglerweg 5, 88260 Argenbühl 
Spenden:  DE 20 6509 1040 0193 6350  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung 
 

Zu unserer Mitgliederversammlung am 
 

Samstag, 08. November 2025, um 19:30 Uhr 
 

in der Gerichtsstube im Gasthaus Ochsen 
laden wir herzlich ein. 

 

Tagesordnung: 
 

1) Begrüßung 
2) Jahresbericht (in Bildern) 
3) Bericht des Kassiers  
4) Entlastung 
5) Wahlen 
6) Verschiedenes, Wünsche, Anregungen 
 

Der Abend soll in gemütlicher Runde ausklingen. 
Auch Freunde des Heimatvereins sind herzlich 
eingeladen. 
 

Hans Knöpfler, 1. Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 

Freundeskreis Partnerschaften 
der Gemeinde Argenbühl 

 

Einladung Treffen am 3.11.2025 
 

Die nächste Zusammenkunft findet am Montag, 
3.11.2025 um 20.00 Uhr im kleinen Sitzungssaal 
des Argenbühler Rathauses statt.  
 

Dazu sind alle eingeladen, die sich für den 
Austausch mit unseren Partnerstädten 
interessieren. 
 

Bei diesem Treffen werden wir uns vor allem 
folgenden Themen widmen: 
▪ Rückblick auf die Jubiläumsfahrt nach Polen 
▪ Vorbereitung des Bürgerbusses nach 

Radeburg 
▪ Besprechung des Besuches aus unserer 

Partnerstadt in Italien 
 

Wir freuen uns auf Euer Kommen. 
Der Vorstand Nathalie Kolb & Josef Jehle 
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WAS SONST NOCH INTERESSIERT 
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Pressemitteilung 
 

Elterntagung 
„Jungen in Not! – 
unsere Jungen passen nicht in das 
Bildungssystem“ 
 

Der Verband Katholisches Landvolk im Kreis 
Ravensburg lädt alle Eltern (Väter und Mütter), 
Großeltern, Pädagogen, Mitglieder und 
Interessierten am Dienstag, 4. November 2025 
um 19:30 Uhr zu einem Vortrag in das  
Pfarrhaus, Kirchstr. 8 nach 88260 Argenbühl-
Eisenharz ein.  
Es spricht Günther Bayer (Beratungslehrer) zum 
Thema: „Jungen in Not! – unsere Jungen passen 
nicht in das Bildungssystem“ 
Bücher wie die „Jungenkatastrophe“ oder „Kleine 
Helden in Not“ machten in den letzten Jahren auf 
einen Notstand bei den Jungen aufmerksam. 
Jungen sind meist später schulreif, sind mehr 
krank, haben in der Schule und im Kindergarten 
mehr Probleme, als Mädchen. Jungen sehen in 
den ersten Jahren der Erziehung meist Frauen, sei 
es in der Familie, im Kindergarten oder in der 
Schule. Überhaupt sind Lerninhalte in diesen 
Bereichen mehr auf Mädchen ausgerichtet, als auf 
Jungen. 
Der Vortrag will die aktuelle Situation aufgreifen 
und Lösungsmöglichkeiten in der Erziehung 
aufzeigen.  
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderzirkus am 31. Oktober 2025 in 
der Eglofser Turnhalle 
 
Ganz herzlich laden wir die Argenbühler 
Bevölkerung zu unserer Kinderzirkusvorstellung 
in der Eglofser Turnhalle ein. In den Herbstferien 
werden die Kinder aus Wernau eine Woche lang 
die unterschiedlichsten Zirkusdarbietungen 
einstudieren und die Turnhalle zum Kochen 
bringen. Mit den Zirkustrainern von Teckolino 
werden Einradfahren, Jonglieren, Vertikaltuch, 
Diabolo, Clowns und vieles mehr in eine bunte 
Welt des Kinderzirkuses verpackt.  
 
Die Abschlussaufführung findet am 
Freitag, 31.10.2025 von  
14:30 Uhr bis 16:00 Uhr  
in der Eglofser Turnhalle statt.  
 
Dazu laden wir sie mit ihren Kindern, Eltern oder 
Großeltern ganz herzlich ein und freuen uns auf 
ihr Kommen. 
 
Der Eintritt ist frei - Spenden sind willkommen. 
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Strickwaren handgemacht 
 

Socken, Schals, Mützen, Tücher, 
Baby-/Puppenkleidung und vieles mehr. 

 

Nur nach telefonischer Vereinbarung! 
 
 

Rita Klaus, Brodershof-Eisenharz 
Tel.: 07522/4638 

 

 

Lichtspielhaus Sohler 
in Wangen im Allgäu 

 

Programm vom 30.10. – 05.11. 
 

After the Hunt 
Drama von Luca Guadagnino mit Julia Roberts in der 
Hauptrolle als College Professorin. 
Do.   1930 Uhr,     Sa. + Sa.   20:00 Uhr, 
So. + Di.   17:30 Uhr 
FSK ab 12 J., neu, 139 Min. 
 

Amrum 
Deutsches Drama von Fatih Akin, basierend auf Hark 
Bohms Kindheitserinnerungen auf Amrum zum Kriegsende. 
Fr. + So. + Mo.   20:15 Uhr,     Sa. + Di.   18:15 Uhr 
FSK ab 12 J., 2. Woche, 93 Min. 
 

Memoiren einer Schnecke 
Tragikkomödie im Knetanimationsstil, über die bittersüße 
Lebensgeschichte einer verträumten Außenseiterin. 
Do.   17:30 Uhr,     So.   18:15 Uhr 
FSK ab 12 J., 2. Woche, 94 Min. 
 

Pumuckl 
Neue Abenteuer des lieben Kobolds und Meister Eder. 
Do.   14:30 + 17:00 Uhr,     Fr. – So.   13:45 + 16:00 Uhr,     
Mo. 17:00 Uhr,     Di.   16:00 Uhr 
FSK ab 0 J., neu – mit Bundesstart, 98 Min. 

 
Best of Cinema 

 

Das Schweigen der Lämmer 
Genialer Kultthriller mit Jodie Foster und Anthony 

Hopkins. 
nur  Di.   20:15 Uhr 

FSK ab 16 J., neu, 118 Min. 

 
Die Gesandte des Papstes 
Biopic über die heilig gesprochene Francesca Cabrini, die 
Ende des 19. Jhts. für Waisenkinder in New York einstand. 
Sa. + Mo.   17:30 Uhr 
FSK ab 12 J., 3. Woche, 142 Min. 
 

One Battle After Another 
Neues Projekt des Regisseurs Paul Thomas Anderson mit 
Leonardo DiCaprio und Sean Penn in den Hauptrollen. 
Do.   19:30 Uhr,     Sa.   20:00 Uhr 
FSK ab 16 J., 4. Woche, 162 Min. 
 

Momo 
Neuverfilmung des Kinderbuchs von Michael Ende. 

nur  Fr.   17:30 Uhr 
FSK ab 6 J., 5. Woche, 91 Min. 
 

Die Schule der magischen Tiere 4 
Ein neues Abenteuer an der Wintersteinschule steht an! 
Vierter Teil der beliebten Kinderbuchverfilmungen von 
Margit Auer, in der Idas Freundin Miriam im Fokus steht. 
Do. – So.   15:00 Uhr 
FSK ab 0 J., 6. Woche, 102 Min. 
 

Kanu des Manitu 
Fortsetzung des Bully-Films "Schuh des Manitu" - mit 
Originalbesetzung rund um Bully, Tramitz und Kavanian! 
Fr.   18:15 Uhr,     So.   20:15 Uhr 
FSK ab 6 J., 12. Woche, 88 Min. 
 

weiße Wand zeigt: The Ordinaries 
Herausragendes Filmdebüt über eine junge Frau, die in 
einer Filmwelt einem Komplott auf die Spur kommt. 
Mo. + Di.   20:15 Uhr  
FSK ab 12 J., neu, 124 Min. 
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75 Jahre 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merazhofen – Liezenhofen 
 

Die Reitergruppe Merazhofen  
lädt anlässlich des 75jährigen Jubiläums zum traditionellen 

 

Leonhardi-Ritt 
am 

9. November 2025 
herzlich ein! 

 

Aufstellung: 12:30 Uhr beim Friedhof 
Beginn: 13:00 Uhr 
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 Marmorkuchen   400g    
 

 Täglich frische Backwaren aus 
unserer 

hauseigenen Backstube 
 
 
 
 
  

 

 
    

Käseangebot: 

Walnuss Torte                         100g                                      €  1,99 

Grünländer                                100g                                      €  0,99 

 

€ 

€ 

€ 

€ 0,29

€ 0,99

.Aus der Edeka-Werbung 

Müller Milchreis 200g Becher €  0,49 

Simply V Käse ver. Sorten €  1,99 

Iglo Schlemmer-Filet ver. Sorten €  2,99  

Lorenz Crunchips 150g Packung €  1,19 

Dallmayr Prodomo  500g Packung €  7,99 

Albi Säfte               1,0l Packung €  1,69     
Freixenet Sekt                                            0,75l Flasche             €  3,99                                 
Nutella 750g+75g                                     825g Glas               €  3,99 

Duschdas Duschgel                225ml Flasche €  0,99      
Almette Frischkäse  €  1,00 

Langnese Cremissimo €  1,99

Bäckerei & Lebensmittel 
KEMPTER 

www.lebensmittel-kempter.de 

                   

Aus unserer Backstube, am Samstag: 

Birnenbrot                     750g         € 8,99 

        Stück     € 1,77     

Rosinenweckle                 2 Stk.            € 
1,33    
   

Weihnachtsgebäckmischung          500g      € 
12,90

    

 

Ab Donnerstag vom Metzger Heim:  
Suppenfleisch           100g €   1,39 

Schüblinge         100g  €   1,39 

Krakauer        100g €   1,49 

 

 

Obst und Gemüse:    
Dt. Eichblattsalat je Stück € 0,99 

Dt. Hokkaido Kürbisse je kg € 1,11 

Neuseel. Kiwi Jumbo             je Stück € 1,00 

Südafr. Mandarinen               je 750g                                                      € 1,99 

 

                                                              Wir freuen uns auf Sie…  

    

                                                          
                                                      

 

Wochenwerbung KW 44, 
 Angebote solange der Vorrat reicht. 

 

http://www.lebensmittel-kempter.de/

